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1 ±ŜǊŀƴƭŀǎǎǳƴƎ ǳƴŘ !ǳŦƎŀōŜƴǎǘŜƭƭǳƴƎ 

 

Der Biotopverbund ist seit 2002 im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in den §§ 20 und 21 
verankert. Danach soll ein Biotopverbundsystem auf mindestens 10 % der Landesfläche ent-
wickelt werden. Es soll außerdem zur Verbesserung des Zusammenhangs des Europäischen 
Schutzgebietssystems Natura 2000 dienen. Zur Umsetzung dieser Vorgabe hat Baden-Würt-
temberg 2015 den Fachplan Landesweiter Biotopverbund in das Naturschutzgesetz (NatSchG) 
des Landes (§ 22 NatSchG) aufgenommen. Ziel ist es, den Biotopverbund bis zum Jahr 2030 
auf mindestens 15 Prozent Offenland der Landesfläche auszubauen. Alle öffentlichen Pla-
nungsträger haben bei ihren Planungen und Maßnahmen die Belange des Biotopverbunds zu 
berücksichtigen.  
 
Die Gemeinde Rudersberg hat das Büro roosplan zur Erarbeitung eines Konzepts zum Bio-
topverbund beauftragt. Ziel ist die Erstellung eines umsetzungsorientierten Konzepts mit Pla-
nung von Maßnahmen zur Biotopvernetzung auf Basis einer landesweiten Grundlage unter 
Berücksichtigung überörtlicher Zusammenhänge. Dabei sollen wertvolle Flächen für die Bio-
topvernetzung durch die Gemeinde gesichert und somit auf Basis des Fachplans Landesweiter 
Biotopverbund ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt geleistet werden. Die 
Erarbeitung des Konzepts sollte unter Einbeziehung verschiedenster Akteure, wie den Fach-
behörden, den Naturschutzverbänden, den Vereinen und der Flächenbewirtschafter erfolgen. 

 

2 aŜǘƘƻŘŜƴ 

2.1 Datengrundlagen 

Die Datengrundlagen für die Erstellung der Biotopverbundplanung für die Gemeinde Ruders-

berg sind in Tab. 1 aufgelistet.  

 

Tab. 1: Datengrundlagen zur Erstellung des Biotopverbundkonzepts 

Datengrundlage Quelle 

Fachplan Landesweiter Biotopverbund Offenland LUBW (2020) 

Fachplan Landesweiter Biotopverbund Gewässerlandschaften  LUBW (2021) 

Generalwildwegeplan Korridore  FVA (2010) 

Schutzgebietskulisse (LSG, NSG, FFH) LUBW 

Naturdenkmale LUBW 

Kartierung gesetzlich geschützter Biotope (Offenland) LUBW 

Kartierung gesetzlich geschützter Biotope (Wald) LUBW 

FFH-Mähwiesenkartierung LUBW 

Laserscan-Befliegung zur Darstellung der Streuobstbestände LUBW 

Amtliches wasserwirtschaftliches Gewässernetz (AWGN) LUBW 

Hochwassergefahrenkarte  LUBW 

ALKIS Kommune 
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Datengrundlage Quelle 

Gewässerstrukturkartierung LUBW 

Landeskonzept Wiedervernetzung Amphibien - Liste Amphibienwander-

strecken  

Verkehrsministerium (2020) 

Flächen und Artennachweise des Artenschutzprogramms LRA (2019) 

Artennachweise ehrenamtlicher Naturschutz NABU Rudersberg (Schorndorf 

und Umgebung), Privatpersonen 

Artenschutzuntersuchungen zu bestehenden Bebauungsplänen und lau-

fenden Verfahren 

Kommune  

Verbreitung und Kenntnis der Großmuscheln Naturkundemuseum Stuttgart 

Verbreitung Libellen, Heuschrecken, Schmetterlinge, Amphibien, Repti-

lien, Käfer  

diverse Online-Plattformen 

UVP Bericht zum Hochwasserrückhaltebecken Tannbach Werkgruppe Gruen, Stuttgart 

(2019) 

Managementplan für das FFH-Gebiet 7123-опм α²ŜƭȊƘŜƛƳŜǊ ²ŀƭŘά Tier- und Landschaftsökologie 

Dr.J. Deuschle (2018) 

Gebietsgrenze FNO Rudersberg-Schorndorf (HRB Tannbach) LRA 

Managementplan für das Vogelschutzgebiet тмноппм α{ǘǊŜǳƻōǎǘ- und 

²ŜƛƴōŜǊƎƎŜōƛŜǘŜ ȊǿΦ DŜǊŀŘǎǘŜǘǘŜƴΣ wǳŘŜǊǎōŜǊƎΦΦΦά 

Tier- und Landschaftsökologie Dr. 

J. Deuschle (2022) 

Flächennutzungsplan  Gemeinde Rudersberg 

Regionalplan Verband Region Stuttgart (2009) 

Historische Flurkarten www.leo-bw.de 

Landesweiter Biotopverbund Baden-Württemberg Arbeitshilfe ς Zielar-

ten Offenland 

LUBW (2021) 

Landesweiter Biotopverbund Baden-Württemberg 

Arbeitshilfe ς Maßnahmenempfehlungen Offenland 

LUBW (2021) 

Landesweiter Biotopverbund Baden-Württemberg 

Raumkulisse Feldvögel- Ergänzung zum Fachplan Offenland 

LUBW (2022) 
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2.2 Vorgehensweise 

Die Bearbeitung erfolgte in Anlehnung an die Arbeitshilfe zum Fachplan Landesweiter Bio-
topverbund (LUBW 2014) sowie die Arbeitshilfe Musterleistungsverzeichnis für die Erstellung 
und Umsetzung kommunaler Biotopverbundplanungen. Da die Arbeiten bereits vor der Her-
ausgabe der Arbeitshilfe Musterleistungsverzeichnis im Juli 2021 begonnen wurden, erfolgte 
während der Bearbeitung eine Anpassung an die jeweils aktuellste Version der Arbeitshilfe 
soweit möglich.  

 

In den Monaten August und September 2021 wurde das Plangebiet flächendeckend began-
ƎŜƴΦ DŜƳŅǖ !ǊōŜƛǘǎƘƛƭŦŜ αaǳǎǘŜǊƭŜƛǎǘǳƴƎǎǾŜǊȊŜƛŎƘƴƛǎ ŦǸǊ ŘƛŜ 9ǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ǳƴŘ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ƪƻƳπ
munaler Biotopverbund-tƭŀƴǳƴƎŜƴά ǿǳǊŘŜƴ ŘƛŜ YŜǊƴŦƭŅŎƘŜƴ ŘŀōŜƛ ŀǳŦ ½ǳǎǘŀƴŘΣ .ŜŜƛƴ-träch-
tigungen und Aufwertungsfähigkeit überprüft. Gemäß Pos. 3.1. wurde eine Aktualisie-rung der 
Bewertung der Kernflächen nicht vorgenommen, Nachkartierungen geschützter Biotope und 
FFH-Mähwiesen fanden nicht statt. Die Daten der im Jahr 2022 durchgeführten Neukartierung 
der besonders geschützten Biotope sowie der FFH-Mähwiesen standen erst ab Anfang Mai 
2023 zur Verfügung, so dass diese ab diesem Zeitpunkt übernommen und im Zuge einer Über-
arbeitung der Planung berücksichtigt wurden.  

 

Ebenfalls flächendeckend erfolgte die Erfassung und Bewertung vorhandener oder neu ent-
wickelbarer Biotopverbundelemente sowie potenzieller Habitatstrukturen und Trittsteinbio-
tope der ermittelten Zielarten innerhalb und außerhalb der Suchräume. Über die erfassten 
Kern- und Trittsteinelemente wurde jeweils ein Erhebungsboden erstellt. 

 

Die Gebietskulisse des Fachplans Gewässerlandschaften wurde nachträglich in die Planung in-
tegriert. Alle Gewässer wurden bis auf unzugängliche, steile Waldlagen und tiefe Klingen be-
gangen und auf ihr Entwicklungspotenzial überprüft. Insgesamt finden sich in den Klingen des 
Keuperberglandes zahlreiche kleine Gewässerläufe, die weitgehend naturnah ausgeprägt 
sind. 

 

Im Anschluss an die Begehungen wurde eine vorläufige Zielartenliste mit Hilfe des Informati-
onssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg (ZAK) erstellt, die nach Abgleich mit Daten 
zu bestehenden Artenvorkommen innerhalb der Gemarkung Rudersberg und der angrenzen-
den Gemeinden modifiziert wurde. Faunistische Erhebungen waren nicht Bestandteil des Auf-
trags, es erfolgte eine Einschätzung im Rahmen einer Habitatpotenzialanalyse. Im Ergebnis 
der Analyse des Zielartenkonzepts erfolgte die Auswertung der Maßnahmenempfehlungen 
sowie die Ausarbeitung der projektbezogenen Maßnahmentypen in Abstimmung mit den lo-
kalen Akteuren und Behörden. 
 
Auf der Grundlage dieser Maßnahmentypen wurde das flächendeckende Maßnahmenkon-
zept erarbeitet. Zur weiteren Konkretisierung wurden gemeinsam mit den örtlichen Akteuren 
und Fachbehörden Schwerpunktgebiete ausgewählt, in denen überwiegend im Rahmen von 
Ortsbegehungen Detailplanungen ausgearbeitet wurden. Von den insgesamt 45 Maßnahmen 
wurden 10 Maßnahmensteckbriefe erarbeitet. 

 



 

 

 

roosplan  20.084 Rudersberg Biotopverbundplanung                     08.12.2024                      9 

 

In den Jahren 2022 und 2023 wurden jeweils im Mai Förderanträge für das ENBW-Projekt 
αLƳǇǳƭǎŜ ŦǸǊ ŘƛŜ ±ƛŜƭŦŀƭǘά ŀǳǎƎŜŀǊōŜƛǘŜǘΣ ŘƛŜ ƧŜŘƻŎƘ ƴƛŎƘǘ ōŜǿƛƭƭƛƎǘ ǿǳǊŘŜƴΦ LƳ CŜōǊǳŀǊ нлно 
erfolgte eine Ausarbeitung von Maßnahmensteckbriefen in der Talaue als Grundlage für die 
Bezuschussung eines Grunderwerbs durch das Regierungspräsidium Stuttgart.  

In Tabelle 2 erfolgt eine Auflistung der Beteiligungs- und Ortstermine 

 
Tab. 2: Beteiligungs- und Ortstermine im Überblick:  

Mai 2022 Rathaus Rudersberg: Vorstellung der Ziele der BV-Planung, Bestandsaufnahme, 

Datengrundlagen und erste Abstimmung der Schwerpunktgebiete 

Mai 2022 Ausarbeitung Antragsunterlagen für die Gemeinde Rudersberg: ENBW-Projekt 

αLƳǇǳƭǎŜ ŦǸǊ ŘƛŜ ±ƛŜƭŦŀƭǘ нлннά ƛƳ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘƎŜōƛŜǘ {ŎƘǿŅōƛǎŎƘŜ ²ŀƭŘōŀƘƴ 

Sommer 2022 Vorstellung des Projekts bei Vertretern der Landwirtschaft (ohne Beteiligung 

Büro Roosplan) 

September 2022 Ortsbegehung im Schwerpunktgebiet Tannbachtal mit örtlichen Akteuren und 

Fachbehörden, Festlegung von Maßnahmen 

Oktober 2022 Ortsbegehungen mit örtlichen Akteuren und Behörden im Schwerpunktgebieten 

Talaue zwischen Fa. Föhl und Schlechtbach sowie Talaue zwischen Miedelsbach 

und Asperglen mit örtlichen Akteuren und Fachbehörden, Festlegung von Maß-

nahmen 

Dezember 2022 Abstimmungstermin mit LEV und UNB im Landratsamt Außenstelle Backnang 

Dezember 2022 Rathaus Rudersberg: Abstimmungstermin Gemeinde Rudersberg, LEV 

Februar 2023 Ausarbeitung Antragunterlagen für die Gemeinde Rudersberg  

Bezuschussung Grunderwerb durch das RP Stuttgart im Schwerpunktgebiet Tal-

aue zwischen Fa. Föhl und Schlechtbach 

Februar 2023 Zweite Ortsbegehung Schwerpunktgebiet Tannbachtal mit Ortsvorsteher, UNB, 

LEV 

März 2023 Rathaus Steinenberg: Vorstellung der Ziele der BV-Planung, Bestandsaufnahme, 

Datengrundlagen und Detailplanungen im Schwerpunktgebiet Tannbachtal 

Mai 2023 Ausarbeitung Antragsunterlagen für die Gemeinde Rudersberg: ENBW-Projekt 

αLƳǇǳƭǎŜ ŦǸǊ ŘƛŜ ±ƛŜƭŦŀƭǘά ŦǸǊ Řŀǎ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘƎŜōƛŜǘ ¢ŀƴƴōŀŎƘǘŀƭ Ƴƛǘ Ortstermin 

Ortsvorsteher, Forst, Pächter, LEV 

Mai 2023 Schule Steinenberg: Vorstellung der Ziele der BV-Planung, Bestandsaufnahme, 

Datengrundlagen und Detailplanungen in den Schwerpunktgebieten (auszugs-

weise) 

Juni 2023 Rathaus Rudersberg: Abstimmungstermin Gemeinde Rudersberg, LEV 

April 2024 Online Termin: Abstimmungstermin Gemeinde Rudersberg, LEV 

November 2024 Rathaus Rudersberg: Präsentation im Gemeinderat Rudersberg 
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3 YƻƴȊŜǇǘ ŘŜǎ .ƛƻǘƻǇǾŜǊōǳƴŘǎ 

 

Bereits in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hat man erkannt, dass der Rück-

gang von Lebensräumen und insbesondere die Verinselung eine der Hauptursachen für den 

Rückgang vieler Arten ist. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist der Schutz der Le-

bensräume einschließlich der räumlich-funktionalen Beziehungen zwischen den Lebensräu-

men erforderlich. So entstand das Konzept des Biotopverbunds, bei dem zwischen großflächi-

gen Lebensräumen ein räumlicher Kontakt durch Verbundlinien, kleinflächige punktuelle Ver-

bundelemente und extensiv genutzten Flächen hergestellt wird. Auf diese Weise können Wan-

derungslinien hergestellt und Austauschbeziehungen reaktiviert werden.  

Im Rahmen des Fachkonzepts Landesweiter Biotopverbund Baden-Württemberg wurden die 

Begriffe Kernflächen und TrittsteinbiƻǘƻǇŜ ŜƛƴƎŜŦǸƘǊǘΦ ²ƛŜ αŜƴƎƳŀǎŎƘƛƎά Řŀǎ bŜǘȊ ǎŜƛƴ ǎƻƭƭǘŜΣ 

bestimmt sich dabei nach den Ansprüchen der vorkommenden bzw. potenziell vorkommen-

den Arten. Dabei handelt es sich zum einen um Ansprüche in Bezug auf die Art, Qualität und 

Größe des Lebensraums, das Vorhandensein verschiedener Lebensraumtypen wie zum Bei-

spiel Brut- und Überwinterungsquartier und insbesondere deren Erreichbarkeit, die zum einen 

von den Abständen zwischen den einzelnen Lebensräumen bestimmt wird als auch von Barri-

erewirkungen wie zum Beispiel durch Siedlungen oder Wälder in Bezug auf Offenlandarten. 

 

Abb. 1: Biotopverbund bei Asperglen 
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4 !ǳǎǿŜǊǘǳƴƎ ŘŜǎ ½ƛŜƭŀǊǘŜƴƪƻƴȊŜǇǘǎ .ŀŘŜƴπ²ǸǊǘǘŜƳōŜǊƎ 

 

4.1 Allgemeines 

Aufgrund der Vielzahl der vorkommenden bzw. potenziell vorkommenden Arten sowie der 

Erkenntnislücken im Bereich der Aktionsräume sowie Besiedelungs- und Ausbreitungsstrate-

gien vieler Arten ist es jedoch unmöglich, alle Arten zu berücksichtigen. Daher werden im Rah-

men des Zielartenkonzepts Baden- Württemberg sogenannte Zielarten definiert, die aufgrund 

ihrer Ansprüche an die Biotopqualität und Landschaftsausstattung repräsentativ sind für viele 

weitere Arten und Artengemeinschaften. 

 

4.2 Auswahl von Zielarten 

Auf Basis der aktuellen Biotopkartierungen der LUBW, der ALKIS-Daten und eigenen Über-
sichtsbegehungen wurde für das Gemeindegebiet eine Habitatstrukturenliste erstellt, die ins-
gesamt 29 Habitatstrukturen umfasst (Tab. 3). Da das Biotopverbundkonzept vorrangig für das 
Offenland erstellt wird, wurden Habitatstrukturen geschlossener Waldbestände sowie Ge-
bäude und andere technische Bauwerke nicht berücksichtigt. 

 

Tab. 3: Habitatstrukturenliste 

Kürzel Habitatstruktur 

 Fließgewässer 

A2.1 Graben, Bach 

 Stillgewässer 

A3.2 Tümpel (ephemere Stillgewässer, inkl. zeitweiliger Vernässungsstellen in Äckern und wasserge-
füllter Fahrspuren) 

A3.3 Weiher, Teiche, Altarme und Altwasser (perennierende Stillgewässer ohne Seen) 

A3.4 Seen (perennierende Stillgewässer mit dunkler Tiefenzone und ausgeprägter Frühjahrs-/Herbst-
Zirkulation) 

 Uferstrukturen 

A4.1 Vegetationsfreie bis -arme Steilufer und Uferabbrüche 

A4.2 Vegetationsfreie bis -arme Sand-, Kies-, Schotterufer und -bänke 

A4.3 Vegetationsfreie bis -arme Ufer und Bänke anderer Substrate (z.B. Schlamm, Lehm oder Torf) 

 Verlandungszonen stehender und fließender Gewässer 

A5.3 Ufer-Schilfröhricht 

A5.6 Großseggen-Ried 

 Vegetationsfreie bis -arme, besonnte Struktur- und Biotoptypen 

(Offene Felsbildungen, Steilwände, Block- und Geröllhalden, Abbauflächen und Aufschüttun-
gen, unbefestigte Wege etc) 

B1.3 Vegetationsfreie bis -arme Kalkfelsen, kalk- oder basenreiche Blockhalden, Schotterflächen u.ä. 
(inkl. vegetationsarmer Steinbrüche, Lesesteinriegel und Lesesteinhaufen) 

B1.4 Vegetationsfreie bis -arme Silikatfelsen, silikatreiche Blockhalden, Schotterflächen u.ä. (inkl. ve-
getationsarmer Steinbrüche, Lesesteinriegel und Lesesteinhaufen) 
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Kürzel Habitatstruktur 

B1.6 Vegetationsfreie bis -arme Lössböschungen und Lösssteilwände 

B1.8 Trockenmauer (inkl. Gabionen = Draht-Schotter-Geflechte, z.B. an Straßenrändern) 

 Grünland 

D2.1 Grünland mäßig trocken und mager (Salbei-Glatthaferwiesen und verwandte Typen) 

D2.2.1 Grünland frisch und (mäßig) nährstoffreich (typische Glatthaferwiesen und verwandte Typen) 

D2.2.2 Grünland frisch und nährstoffreich (Flora nutzungsbedingt gegenüber D2.2.1 deutlich verarmt) 

D2.3.1 Grünland (wechsel-) feucht bis (wechsel-) nass und (mäßig) nährstoffreich (Typ Sumpfdotterblu-
menwiese u.ä.) 

D2.3.2 Landschilfröhricht (als Brachestadium von D.2.3.1) 

D2.3.3 Großseggen-Riede, feuchte/nasse Hochstaudenfluren u.ä. (meist als Brachestadien von D.2.3.1); 
inkl. Fließgewässer begleitender Hochstaudenfluren 

 Streuobstwiesen 

D3.1 Streuobstwiesen (mäßig) trocken und mager (Salbei-Glatthaferwiesen und verwandte Typen) 

D3.2 Streuobstwiesen frisch und (mäßig) nährstoffreich (typische Glatthaferwiesen und verwandte Ty-
pen) 

 Äcker und Sonderkulturen 

D4.1 Lehmäcker 

 Ausdauernde Ruderalfluren 

D5.1 Ausdauernde Ruderalflur 

 Gehölzbestände und Gebüsche, inkl. Waldmäntel 

D6.1.1 Gebüsche und Hecken trockenwarmer Standorte (z.B. Schlehen-Sukzession auf Steinriegeln oder 
in trockenen Waldmänteln) 

D6.1.2 Gebüsche und Hecken mittlerer Standorte 

D6.1.3 Gebüsche und Hecken feuchter Standorte (inkl. Gebüsche hochmontaner bis subalpiner Lagen) 

D6.2 Baumbestände (Feldgehölze, Alleen, Baumgruppen, inkl. baumdominierter Sukzessionsgehölze, 
Fließgewässer begleitender baumdominierter Gehölze im Offenland, Baumschulen und Weih-
nachtsbaumkulturen) 

D6.3 Obstbaumbestände (von Mittel- und Hochstämmen dominierte Baumbestände, für die die Krite-
rien unter D3 nicht zutreffen, z.B. Hoch- oder Mittelstämme über Acker oder intensiv gemulchten 
Flächen; nicht Niederstammanlagen) 

D6.4 Altholzbestände (Laubbäume > 120 Jahre); Ein zelbäume oder Baumgruppen im Offenland 

 

Über die erstellte Habitatstrukturliste wurde mit Hilfe des ZAK-Moduls der LUBW eine vorläu-
fige Zielartenliste generiert, die 139 Arten aus den Gruppen Brutvögel, Amphibien und Repti-
lien, Heuschrecken, Tagfalter und Widderchen, Säugetiere, Fische, Neunaugen und Fluss-
krebse, Libellen, Wildbienen, Sandlaufkäfer und Laufkäfer, holzbewohnende Käfer, Weich-
tiere und sonstige Zielarten enthielt. Basierend auf vorhandenen Artendaten wurden zunächst 
alle Arten, für die ein Vorkommen in Rudersberg oder angrenzenden Gemeinden als unwahr-
scheinlich oder unmöglich eingestuft werden konnte, aus der Zielartenliste entfernt. Für die 
Artengruppe der Vögel, Fledermäuse, Reptilien und Amphibien Libellen, Heuschrecken, Tag-
falter und Widderchen sind gute bis sehr gute potenzielle Vorkommen bzw. aktuelle Nach-
weise einzelner Arten für das Gemeindegebiet oder angrenzenden Gemeinden vorhanden. 
Für die anderen Artengruppen sind unzureichende bzw. keine Daten vorhanden.  
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Da der Biotopverbund vorrangig wenig mobile und stark barrieresensible Arten anspricht, 
wurden Fledermäuse aus der Zielartenliste entfernt.  

 

Offenland trockener Standorte 

Eine wichtige, im Plangebiet nachweislich vorkommende Zielart des Anspruchstyps trocken ist 
die Zauneidechse. Diese Art wurden als Vertreter der Artengruppe Amphibien/Reptilien im 
Fachplan Landesweiter Biotopverbund bereits im Rahmen der Kernflächenbewertung berück-
sichtigt. Arten, für die ein Vorkommen wahrscheinlich bzw. möglich ist, sind Schlingnatter, 
Heidegrashüpfer, Plumpschrecke, Westliche Beißschrecke, Baldrian-Scheckenfalter, Braunfle-
ckiger Perlmuttfalter, Feuriger Perlmuttfalter, Graubindiger Mohrenfalter, Hufeisenklee-Wid-
derchen, Magerrasen-Perlmuttfalter, Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter, Veränderliches 
Widderchen, Wachtelweizen-Scheckenfalter und die Braunschuppige Sandbiene.  

Die Spanische Flagge als Vertreter trockener, offener Laubwälder und deren Waldränder 
ǿǳǊŘŜ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ 9ǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǎ bŀǘǳǊŀ нллл aŀƴŀƎŜƳŜƴǘǇƭŀƴǎ α²ŜƭȊƘŜƛƳŜǊ ²ŀƭŘά ŀǳŦ 
ŘŜǊ DŜƳŀǊƪǳƴƎ wǳŘŜǊǎōŜǊƎ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǎ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘǎ αWŅƎŜǊƘǀƭȊƭŜά ƻōŜǊƘŀƭō ŘŜǊ 
Ortschaft Zumhof nachgewiesen (guter Erhaltungszustand B). Auf dem Gebiet der Gemeinde 
Rudersberg sind weitere geeignete Habitate- offene, sonnig bis halbschattige Wälder/ Wald-
ränder mit Vorkommen des Wasserdosts (Eupatorium cannabinum) bzw. dem Gemeinen Dost 
(Origanum vulgare) - vorhanden, so dass weitere Vorkommen wahrscheinlich sind.  

 

Offenland mittlerer Standorte 

Wichtige, im Plangebiet nachweislich vorkommende Zielarten des Anspruchstyps mittlerer 
Standorte sind für die Artengruppe Amphibien/Reptilien Gelbbauchunke, Kammmolch, Rin-
gelnatter und Zauneidechse, für Käfer der Hirschkäfer und für Weichtiere die Schmale Win-
delschnecke. Arten, für die ein Vorkommen wahrscheinlich bzw. möglich ist, sind Laubfrosch, 
Plumpschrecke, Ampfer-Grünwidderchen, Baldrian-Scheckenfalter, Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling, Feuriger Perlmuttfalter, Graubindiger Mohrenfalter, Großer Feuerfalter, 
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Himmelblauer Bläuling, Mattscheckiger Braun-Dick-
kopffalter, Wachtelweizen-Scheckenfalter, Kleiner Schillerfalter, Spanische Flagge und die 
Grauschuppige Sandbiene.  

Die Kernflächen und ςräume des Anspruchstyps mittlerer Standorte werden überwiegend 
durch die umfangreichen und meist zusammenhängenden Streuobstwiesen entlang der Keu-
perhänge gebildet. Aufgrund der europaweiten Bedeutung dieser Gebiete für die Vogelwelt 
ǿǳǊŘŜ Ŝƛƴ ƎǊƻǖŜǊ ¢Ŝƛƭ ŘƛŜǎŜǊ {ǘǊŜǳƻōǎǘǿƛŜǎŜƴ ŀƭǎ ±ƻƎŜƭǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ тмноппм α{ǘǊŜǳƻōǎǘ- und 
²ŜƛƴōŜǊƎƎŜōƛŜǘŜ ȊǿΦ DŜǊŀŘǎǘŜǘǘŜƴΣ wǳŘŜǊǎōŜǊƎΦΦΦά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ  

{ƛŜ ǎǘŀƴŘŜƴ Ǿƻƴ нллф ōƛǎ нлмп ƛƳ aƛǘǘŜƭǇǳƴƪǘ ŘŜǎ [ƛŦŜҌ tǊƻƧŜƪǘǎ α±ƻƎŜƭǎŎhutz in Streuobst-
ǿƛŜǎŜƴ ŘŜǎ aƛǘǘƭŜǊŜƴ !ƭōǾƻǊƭŀƴŘŜǎ ǳƴŘ ŘŜǎ aƛǘǘƭŜǊŜƴ wŜƳǎǘŀƭŜǎάΦ Lƴ ŘƛŜǎŜƳ tǊƻƧŜƪǘ ǿǳǊŘŜƴ 
bei der Erstellung des naturschutzfachlichen Leitbilds weitere Arten der Vogelschutzrichtlinie 
als Zielarten definiert. Davon kommen Halsbandschnäpper, Neuntöter, Grauspecht, Grün-
specht, Wendehals, Mittelspecht, Gartenrotschwanz und Baumpieper (Nachweis im NSG Jä-
gerhölzle in den ausgedehnten Streuobstgebieten rund um Rudersberg nachweislich vor. 

Aufgrund der europaweiten hohen Schutzverantwortung (Arten des Anhang I der Vogel-
schutzrichtlinie wurden Wendehals, Grauspecht, Halsbandschnäpper und Neuntöter mit in die 
Zielartenliste aufgenommen 
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Die Auswertung des Moduls Feldvogelkulisse ergab zwar keine Suchräume im Planungsgebiet, 
die Feldlerche als Charakterart ist aber im Planungsgebiet nach Auskunft örtlicher Experten in 
kleiner Individuenzahl noch anwesend und wurde ebenfalls in die Zielartenliste aufgenom-
men. Sie ist als typischer Vertreter der Offenlandarten und Kulissenflüchter im Plangebiet auf 
den Bereich der Wieslaufaue unterhalb der Ortschaft Ruderberg beschränkt, der Talbereich 
oberhalb Rudersberg ist für die Art zu eng und auch historisch sind keine Feldlerchen-Vorkom-
men bekannt. Insgesamt tritt die Feldlerche jedoch nur vereinzelt auf, die Reviere werden 
nicht regelmäßig besetzt. So gelangen in jüngerer Zeit Nachweise in Schlechtbach ςMichelau 
östlich der Landesstraße (1 Paar, 2015) sowie in Oberschlechtbach auf der Ackerfläche Rich-
tung Zumhof (Kuppenlage). Für die Felderche ebenfalls geeignet sind die ackerbaulich genutz-
ten Hochflächen der Gemeinde Rudersberg. So gelang 2017/2018 der Nachweis westlich der 
Ortschaft Necklinsberg. Potenziell könnte die Art auf der Hochfläche von Mannenberg sowie 
östlich Königsbronnhof Richtung Kallenberg vorkommen. (Mündl. Auskunft Arnold Som-
brutzki; Naturschutzbeauftragter). 

 

Offenland feuchter Standorte 

Wichtige, im Plangebiet nachweislich vorkommende Zielarten des Anspruchstyps sind für Rep-
tilien/Amphibien Gelbbauchunke, Feuersalamander und Ringelnatter. Andere nachgewiesene 
Arten sind die Speer-Azurjungfer und die schmale Windelschnecke. Arten, für die ein Vorkom-
men wahrscheinlich bzw. möglich ist, sind Laubfrosch, Plumpschrecke, Sumpfgrashüpfer, 
Sumpfschrecke, Baldrian-Scheckenfalter, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Großer Feu-
erfalter, Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Himmelblauer Bläuling, Sumpfhornklee-Wid-
derchen, Wachtelweizen-Scheckenfalter, Kleiner Schillerfalter. 

Zwar können u.a. die Ameisenbläulinge und der Große Feuerfalter aufgrund ihrer Flugfähig-
keit auch Entfernungen von über einem Kilometer überwinden, die lokalen Populationen set-
zen sich aber oft aus mehreren kleinen Untereinheiten zusammen, die sich im Bereich weniger 
hundert Meter bewegen. Um das langfristige Überleben der Population ermöglichen, muss 
eine hohe Austauschrate zwischen den lokalen Populationen gesichert sein. Arten mit derar-
tigen Metapopulationsstrukturen profitieren ebenfalls von einem funktionierenden Bio-
topverbund mit einem ausreichenden Netz an geeigneten Habitaten.  

 

Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

Im Rahmen der Geländebegehungen im August 2021 konnte lediglich auf der Hochfläche des 
Ortsteils Mannenberg an der Gemeindegrenze zu Althütte eine Wiese mit einem blühenden 
Bestand der Raupennährpflanze Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) festgestellt 
werden. Die Hochfläche könnte jedoch unter dem Aspekt der Bildung von Metapopulationen 
ein wichtiges Verbindungsglied darstellen zwischen den nachgewiesenen Populationen in der 
Backnanger Bucht sowie denen des Leintals.  

 

Großer Feuerfalter 

Weite Teile des Planungsgebietes bieten potenzielle Habitate für den Großen Feuerfalter (Vor-
kommen von nicht-sauren Ampferarten als Raupennährpflanze, Vorkommen der bevorzugten 
Nektarquelle Blutweiderich). Nachgewiesene Vorkommen befinden sich direkt angrenzend im 
unteren Wieslauftal bei Haubersbronn, im Remstal bei Schorndorf und Bärenbachtal bei Ur-
bach. Ein Vorkommen in Rudersberg ist aus diesem Grund wahrscheinlich. Unter dem Aspekt 
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Metapopulation stellt das gesamte Planungsgebiet ein wichtiges Element dar zwischen den 
beschriebenen angrenzenden Populationen und den Populationen der Backnanger Bucht.  

 

Sumpfschrecke 

Angrenzende Nachweise liegen für Schorndorf NSG Morgensand-Seelachen sowie in Plüder-
hausen vor (mündl. Auskunft Arnold Sombrutzki) 

 

4.3 Priorisierung der Zielarten und Ausarbeitung einer zielartenorientieren 
Maßnahmenliste  

Das Maßnahmenkonzept ist vorrangig an Zielarten auszurichten, für die konkrete Nachweise 
vorliegen oder ein hohes Habitatpotenzial festgestellt wurde. Dabei sollte es sich um barrie-
resensible Tierarten handeln, die aufgrund ihrer geringen Mobiliät oder ihrer Metapopulati-
onsstruktur auf eine gute Verbundsituation zur Gewährleistung der Austauschbeziehungen 
angewiesen sind.  

Erste Priorität haben dabei diejenigen Zielarten, die aus landesweiter Sicht von herausragen-
der Bedeutung sind und für welche die Kommune daher eine besondere Verantwortung trägt, 
ein Vorkommen der Art sehr wahrscheinlich oder sicher ist und sie eine mindestens mittlere 
Barriereempfindlichkeit aufweist. Arten mit geringerem Habitatpotenzial bzw. geringerer Bar-
riereempfindlichkeit erhalten die Priorität 2 und 3. Die Darstellung der priorisierten Zielarten-
liste erfolgt in Tabelle 4.  

 

Im nächsten Schritt wurde auf Grundlage der priorisierten Zielartenliste durch Auswertung 
des ZAK-Moduls der LUBW eine Liste von Maßnahmen erarbeitet, die eine Vielzahl der Zielar-
ǘŜƴ ŦǀǊŘŜǊƴΦ 5ƛŜǎŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ǿǳǊŘŜƴ Ƴƛǘ ŘŜƴ !ǊōŜƛǘǎƘƛƭŦŜƴ αaŀǖƴŀƘƳŜƴŜƳǇŦŜƘƭǳƴƎŜƴ 
ŦǸǊǎ hŦŦŜƴƭŀƴŘά ǳƴŘ α½ƛŜƭŀǊǘŜƴ hŦŦŜƴƭŀƴŘά ŀōƎŜƎƭƛŎƘŜƴ. 

Die in Tabelle 5 vorgeschlagenen Maßnahmen sind das Ergebnis dieser Ausarbeitung und sol-
len eine hohe Wirksamkeit der Biotopverbundplanung und die Integration der naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisse aus dem Zielartenkonzept gewährleisten. Sie bilden die Grundlage 
für das Maßnahmenkonzept.  

 

 

 



Tab. 4: Priorisierte Zielartenliste 

Priorität Zielart Anspruchstyp Bemerkung 

1 

Wendehals m Indikator für klimatisch begünstigte lichte Wälder, Auwälder, Streuobstwiesen und Weinbaugebiete 

Grauspecht m 
Indikator für lichte Laubwälder, Streuobstwiesen mit hohem Altholzanteil, Standvogel, Art des Anhang I 
Vogelschutzrichtlinie 

Halsbandschnäpper m 
Indikator für lichte Laubwälder und Streuobstwiesen mit hohem Anteil an Höhlenbäumen, lokaler Verbrei-
tungsschwerpunkt in Süddeutschland, Art des Anhang I Vogelschutzrichtlinie 

Neuntöter m Indikator für halboffenen Landschaften mit einem hohen Anteil an Extensivwiesen und-weiden 

Gelbbauchunke m/f  Indikator für temporäre, besonnte und prädatorenarme Kleingewässer 

Kammmolch m/f  Indikator für größere, gut besonnte und fischfreie Gewässer 

Zauneidechse t/m  Indikator strukturreicher, sonnenexponierter Saumbereiche und Brache 

Speer-Azurjungfer f Indikator für intakte oligo- oder dystrophe Moorgewässer 

2 

Feldlerche m extensiv genutzte Weiden, Äcker und Brachflächen 

Ringelnatter t/m/f  Indikator für extensiv genutzte Feuchtgebiete 

Sumpfschrecke f Indikator für extensiv genutzte Feuchtwiesen 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläu-
ling  

m/f  
Indikator für extensiv genutzte Feuchtwiesen und Feuchtbrachen mit Wiesenknopfbeständen 

Großer Feuerfalter m/f  Indikator für extensiv genutztes Feuchtgrünland und eutrophe Brachen 

Hirschkäfer m 
Bindung an alte Laubwäldern - vorzugsweise mit Eichen - sowie an Waldränder, Parks, Obstwiesen und 
Gärten mit einem möglichst hohen Anteil an alten und absterbenden Bäumen 

Schmale Windelschnecke f 
verschiedene Lebensräume mit konstanter Feuchtigkeit, in denen zugleich Licht und Wärme bis zum Boden 
gelangen 

Spanische Flagge t/m  Indikatorart für xerotherme Offenstellen im oder am Wald  

 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

Laubfrosch m/f  
Indikator für intakte Auenlandschaften, für extensiv genutzte Feuchtgebiets-Komplexe und grundwasser-
nahe Tallandschaften 

Schlingnatter t Indikator für extensiv genutzte Xerothermstandorte 

Heidegrashüpfer t Indikator für schafbeweidete Wacholderheiden und rinderbeweidete Weidfelder 

Plumpschrecke t/m/f  
Indikator für magere, krautreiche Waldränder und Saumgesellschaften. Unter den Magerrasen bevorzugt 
die Art die schon stark versaumten Stadien, deren Erhalt in dieser Form nicht unbedingt Naturschutzziel ist 

Sumpfgrashüpfer f 
Indikator für extensiv genutztes Feuchtgrünland, Habitat eucht- und Nasswiesen, Sümpfe, Niedermoore 
und Seggenrieder 

Westliche Beißschrecke t 
Indikator für lückige, an Offenbodenstellen reiche Halbtrockenrasen sowie für strukturreiches, mageres 
Kulturland 

Ampfer-Grünwidderchen m Indikator für extensiv genutzte Feuchtwiesen 

Baldrian-Scheckenfalter t/m/f  Indikator magerer Feuchtstandorte und lichter Wälder 

Braunfleckiger Perlmuttfalter t Indikator für extensiv genutzte Halbtrockenrasen und Magerwiesen 
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Priorität Zielart Anspruchstyp Bemerkung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Feuriger Perlmuttfalter  t/m  Indikator für strukturreiche Wälder mit Offenstellen und Waldränder 

Graubindiger Mohrenfalter t/m  mesophile Waldart, die primär lichte Waldstrukturen und Übergangsbereiche zum Wald besiedelt 

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling  m/f  Indikator für extensiv genutzte Feuchtwiesen 

Himmelblauer Bläuling t 
Indikator intakter, extensiv bewirtschafteter Magerrasen, Hauptnahrungspflanze der Raupen Hufeisenklee 
und Bunte Kronwicke 

Hufeisenklee-Widderchen t Indikator für extensiv genutzte Halbtrockenrasen und Magerwiesen 

Magerrasen-Perlmutterfalter t Indikator von Halb- und Volltrockenrasen 

Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter t Indikator für etwas versaumte, langgrasige Kalkmagerrasen und offene Steinbrüche 

Silberfleck-Perlmuttfalter m Indikator für lichte Waldlückensysteme 

Sumpfhornklee-Widderchen f Indikator für extensiv genutztes Feuchtgrünland 

Veränderliches Widderchen t 
Indikator für saumreiche Halbtrockenrasen sowie weitere magere Saumbereiche mit Vorkommen der 
Wirtspflanze Securigera varia (Bunte Kronwicke, kalkliebend) 

Wachtelweizen-Scheckenfalter t/m/f  
Indikatorqualität für magere und extensiv genutzte Standorte vom trockenen bis in den feuchten Bereich 
und für lichte, strukturreiche Waldgesellschaften 

Kleiner Schillerfalter m/f  Indikator für Au- und Laub(misch)wälder tieferer Lagen 

Gestreifte Quelljungfer f Indikatorart für saubere Quellregionen von Bächen, Mooren und Sümpfen 

Gefleckte Heidelibelle f Indikator für temporäre, sommerwarme Flachgewässer 
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Tab. 5: Auswertung Maßnahmenliste ZAK-Modul  

Anspruchs 

typ  

Maßnah-
mentyp 
(Kürzel) 

Kurzbeschreibung der Maßnahme Arbeitshilfe  

Offenland1, 2.  

 

Potenzielle  

Beeinträchti-
gungen  

Relevanz im Projekt BV Ruders-
berg 

trocken T 1 Rücknahme von fortgeschrittener Gehölzsukzession auf Grenzertragsstan-
dorten (insbesondere Mager-/Trockenrasen), Beseitigung beschattender 
Gehölze 

1.1.1 regelmäßig 
zu empfehlen 

keine Seltene Maßnahme, da wenig 
Gehölzsukzession auf Grenzer-
tragsstandorten 

trocken T 2 Förderung und Erweiterung Offenland-dominierter Extensivbeweidung auf 
Magerrasen unter Einhaltung eines abgestimmten Weidekonzepts 

5.2.1 regelmäßig 
zu empfehlen 

keine Seltene Maßnahme, da wenig 
Magerrasenbestände 

trocken T 3 Einrichtung ungedüngter Pufferzonen oberhalb magerer Böschungen bei an-
grenzender Intensivnutzung (nicht: Nutzungsaufgabe) 

1.3.2. regelmäßig 
zu empfehlen 

keine Seltene Maßnahme 

trocken T 4 Sanierung / Neuanlage voll besonnter Trockenmauern (Anmerkung: nur bei 
Nutzungstradition!) 

5.6.2 regelmäßig 
zu empfehlen 

keine Trockenmauern in ehemaligen 
Weinbergslagen traditionelle 
Kulturelemente mit hoher Be-
deutung, häufige Maßnahme  

trocken  T 5 Freilegung offener, besonnter Steilwände / Rohbodenstandorte z.B. an Stra-
ßenböschungen, Hohlwege  

Voraussetzung: Bei Anlage auf Kosten magerer, besonnter Böschungen wer-
den maximal 10% der Fläche in Anspruch genommen. 

1.1.4 regelmäßig 
zu empfehlen 

keine Seltene Maßnahme, Hohlwege 
überwiegend mittlere Stand-
orte (siehe M 3) 

trocken T 6 Entwicklung linearer und/oder kleinflächiger, selten gemähter Gras-/Kraut-
säume trockener Standorte; standörtliches Spektrum: Skelettbodenstandort 
bis hin zu wärmeliebenden Saumgesellschaften 

1.3.2. regelmäßig 
zu empfehlen 

keine Hohe Bedeutung, regelmäßige 
Maßnahme auf Böschungen zur 
Etablierung von Verbundachsen 

trocken T7 Förderung düngungsfreier Grünlandnutzung: Zieltyp trockene Magerrasen 
(Richtwert: Produktivität < 40 dt Tm/ha/a), inkl. Neuansaaten mit autochtho-
nem Saatgut und sachgerechter Folgepflege; ggf. auch Abstimmung der 
Pflege-/Beweidungstermine mit den Entwicklungszyklen der vorrangigen 
Zielarten 

1.2.1 regelmäßig 
zu empfehlen 

Prüfbedarf: Bra-
chestadien dür-
fen nicht beein-
trächtigt wer-
den 

Seltene Maßnahme, da wenig 
Magerrasenbestände 

 
1 Regierungspräsidien Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart (federführend) und Tübingen (2021), Landesweiter Biotopverbund Baden-Württemberg Arbeitshilfe ς Maßnahmenempfehlungen Offenland 

2 Regierungspräsidien Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart (federführend) und Tübingen (2021), Landesweiter Biotopverbund Baden-Württemberg Arbeitshilfe ς Zielarten Offenland 
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Anspruchs 

typ  

Maßnah-
mentyp 
(Kürzel) 

Kurzbeschreibung der Maßnahme Arbeitshilfe  

Offenland1, 2.  

 

Potenzielle  

Beeinträchti-
gungen  

Relevanz im Projekt BV Ruders-
berg 

mittel M 1 Pflege und Revitalisierung Streuobstwiesen und Obstbaumreihen 

M 1a: regelmäßige Pflege: Erziehungs- und Auslichtungsschnitt, Nachpflan-

zungen 

M 1b: Revitalisierungsschnitt (Förderung Habitatbäume) 

M 1c: Verbesserung Bestandsaufbau: Altersstruktur, Stammhöhe, Sorten-

vielfalt, Bestandsdichte 

M1d: Mistelschnitt 

1.2.4 keine Hohe Bedeutung für den Erhalt 
der Kernflächen, sehr häufige 
Maßnahme 

mittel M 2 Pflanzung/Neuanlage von Streuobstbeständen/Obstbaumreihen auf Grün-
land mittlerer Standorte (regionaltypische, hochstämmige Sorten) 

1.2.4 fallweise 

zielführend 

Prüfbedarf bei 
Offenlandarten/ 
Kulissenflüchter 

Seltene Maßnahme, da flächige 
Bestände an Streuobstwiesen 
vorhanden  

mittel M 3 Auflichtung und dauerhafte Verjüngung überalterter Feldgehölze und Feld-
hecken, abschnittsweise auf den Stock setzen im Abstand von 15 bis 20 Jah-
ren 

1.3.3.regelmäßig 

zu empfehlen 

keine Hohe Bedeutung, häufige Maß-
nahme 

mittel M 4 Gezielte Anreicherung massiver Totholzstrukturen (z.B. durch Ringeln oder 
Kappen von Bäumen) 

 keine Geringe Bedeutung, ausrei-
chend Strukturen vorhanden 

mittel M 5 Entwicklung von Feldhecken/ Feldgehölzen und Gebüschen durch gelenkte 
Sukzession oder Pflanzung standortheimischer Gehölzarten aus gebietshei-
mischer Herkunft nach naturschutzfachlich eingehender Bewertung   

1.3.1 unter Um-
ständen sinnvoll 

Prüfbedarf bei 
Offenlandarten/ 
Kulissenflüchter 

Seltene Maßnahme, zum Teil 
bei Nutzungsaufgabe an steilen 
Nordhängen sinnvoll 

mittel M 6 Entwicklung linearer und/oder kleinflächiger, selten gemähter Gras-/Kraut-
säume mittlerer bis frischer Standorte; z.B. Glatthafer dominierte Säume  

1.3.2.regelmäßig 

zu empfehlen 

keine Hohe Bedeutung, regelmäßige 
Maßnahme auf Böschungen zur 
Etablierung von Verbundachsen 

mittel M 7 Anlage rotierender und überjähriger Altgrasbestände auf 10% der Fläche 5.4.1 regelmäßig 
zu empfehlen 

Prüfbedarf: ge-
nerell nur klein-
flächig sinnvoll 
(< 2 ha)  

Geringe Bedeutung, da über-
wiegend hohe Nutzungsvielfalt  

mittel M 8 Förderung düngungsarmer Grünlandnutzung: Zieltyp artenreiche, mesophile 
Fettwiese (Richtwert: Produktivität < 70 dt Tm/ha/a), inkl. Neuansaaten mit 
autochthonem Saatgut und sachgerechter Folgepflege; ggf. auch Abstim-
mung der Mahd-/bzw. Beweidungstermine mit den Entwicklungszyklen der 
vorrangigen Zielarten 

1.2.1 regelmäßig 
zu empfehlen 

Prüfbedarf bei 
Umsetzung auf 
Brachflächen 

Hohe Bedeutung, regelmäßige 
Maßnahme insbesondere auf 
artenreichen Mähwiesen 

mittel M 9 Umwandlung von Acker in extensiv genutztes Grünland mittlerer Standorte 1.2.1 regelmäßig 
zu empfehlen 

keine Geringe Umsetzbarkeit, da ge-
ringer Anteil an Ackerflächen 
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Anspruchs 

typ  

Maßnah-
mentyp 
(Kürzel) 

Kurzbeschreibung der Maßnahme Arbeitshilfe  

Offenland1, 2.  

 

Potenzielle  

Beeinträchti-
gungen  

Relevanz im Projekt BV Ruders-
berg 

mittel M 10 Förderung junger Ackerbrachen mittlerer Standorte ohne Ansaat oder Be-
pflanzung (Schwarz- oder Stoppelbrache; bei nachfolgender Sommerfrucht 
kein Umbruch bis zur Aussaat im Folgejahr) 

5.3.2 regelmäßig 
zu empfehlen 

keine Regelmäßige Maßnahme in den 
Schwerpunktgebieten Feldler-
che 

mittel M 11 Förderung lückiger, ertragsschwacher Getreidebestände (z.B. durch Verzicht 
auf Düngung, Herbizide, Erweiterung des Drillreihenabstandes und Fortfüh-
rung des Ackerbaus auf Grenzertragsstandorten wie Kalkscherben-/Sandbö-
den oder durch Anlage von Ackerrandstreifen bzw. Lerchenfenstern) 

5.3.4 regelmäßig 
zu empfehlen 

keine Regelmäßige Maßnahme in den 
Schwerpunktgebieten Feldler-
che 

Mittel- 
feucht 

M/F 1 Entfernen nicht standortgemäßer/ nicht heimischer Gehölzarten   Seltene Maßnahme, Anteil an 
nicht standortgemäßen/ nicht 
heimischen Arten im Gesamtge-
biet gering 

Mittel/ 
feucht 

M/F 2 Förderung junger Grünlandbrachen mittlerer bzw. frischer Standorte ohne 

Ansaat oder Bepflanzung (maximal 3 Jahre); Standörtliches Spektrum: Kohl-

distel-Glatthaferwiese bis Salbei-Glatthaferwiese  

1.3.2. 
regelmäßig zu 
empfehlen 

Prüfbedarf: ge-
nerell nur klein-
flächig sinnvoll 
(< 2 ha) 

Seltene Maßnahme, geringe Be-
deutung für das Gebiet 

Mittel/ 
feucht 

M/F 3 Fachgerechte Pflege und dauerhafte Verjüngung überalterter gewässerbe-
gleitender Gehölzstreifen, Einzelstammnutzung oder abschnittsweise auf 
den Stock setzen von Sträuchern im Abstand von 15 bis 20 Jahren gemäß 
Pflegekonzept 

 Altholzinseln er-
halten 
(Pflegekonzept) 

Hohe Bedeutung, regelmäßige 
Maßnahme in gewässerbeglei-
tenden Auwaldstreifen zur Er-
höhung der Strukturdiversität 

feucht F 1 Entwicklung linearer und/ oder kleinflächiger, selten gemähter Gras-Kraut-
säume feuchter/ nasser Standorte (z.B. Hochstaudenfluren, kleinflächige 
Schilfbestände) 

1.3.2.und 5.3.9 re-
gelmäßig zu emp-
fehlen 

keine Hohe Bedeutung, regelmäßige 
Maßnahme in Gewässerrand-
streifen zur Etablierung von 
Verbundachsen 

feucht F 2 Förderung düngungsfreier Grünlandnutzung: Zieltyp Feucht-/ Nass-
wiese/Pfeifengraswiese/Kleinseggenried (Richtwert: Produktivität < 40 dt 
Tm/ha/a), inkl. Neuansaaten mit autochthonem Saatgut und sachgerechter 
Folgepflege; ggf. auch Abstimmung der Mahdtermine mit den Entwicklungs-
zyklen der Zielarten 

1.2.2 regelmäßig 
zu empfehlen 

keine Hohe Bedeutung, regelmäßige 
Maßnahme zum Erhalt/ Reakti-
vierung der Kernflächen feuch-
ter Standorte 

feucht F 3 Einrichtung ungedüngter Pufferzogen um Feuchtbiotope (Quellen, Still- und 
Fließgewässer (nicht: Nutzungsaufgabe) 

1.5.1 zielführend keine Hohe Bedeutung, regelmäßige 
Maßnahme an Fließgewässern, 
siehe auch Maßnahme Gew 1 
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Anspruchs 

typ  

Maßnah-
mentyp 
(Kürzel) 

Kurzbeschreibung der Maßnahme Arbeitshilfe  

Offenland1, 2.  

 

Potenzielle  

Beeinträchti-
gungen  

Relevanz im Projekt BV Ruders-
berg 

feucht F4 Anlage/Pflege ephemerer Kleingewässer (periodisch austrocknende, flache 
Tümpel); diese Maßnahme umfasst auch die regelmäßige Neuschaffung was-
sergefüllter Fahrspuren und Pfützen (Wälder, Abbaugebiete) sowie die ge-
zielte Anlage ablassbarer Gewässer mit nicht natürlicher Sohle (z.B. mit Be-
tonabdichtung), die nur während der Reproduktionsperiode spezifisch zu 
fördernder Amphibienarten Wasser führen (März-August) 

1.1.5  Prüfbedarf bei 
Inanspruch-
nahme von § 30 
Biotope 

Gezielte Maßnahme zur Förde-
rung der Gelbbauchunke 

feucht F6 Einbringen von Weidenstecklingen an Grabenrändern (Prüfbedarf, verein-
zelt, mit Gehölzkontrolle) 

5.3.9 regelmäßig 
zu empfehlen 

Prüfbedarf  vereinzelt, mit Gehölzkontrolle 

feucht F7 Förderung von Grünlandbrachen feuchter bis nasser Standorte (keine Suk-
zession und kleinflächig (< 2 ha)) 

 Prüfbedarf generell nur kleinflächig sinnvoll 

feucht F8 Wiedervernässung ehemaliger Feucht-/Nassgrünland- und offener Nieder-
moorstandorte mit anschließender Pflege zur Offenhaltung  nur Umsetzung 
auf durch Entwässerungseinrichtungen meliorierten Standorten 

1.5.2 Prüfbedarf ob 
meliorierter 
Standort 

Hohe Bedeutung zur Reaktivie-
rung ehemaliger Feuchtwiesen 
(Kernflächen) 

Gewässer Gew1 Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität, Schaffung von Puffer-
streifen zum Schutz vor Stoffeinträgen, Festlegung Pflegekonzept für Rand-
streifen  

1.5.1 zielführend,  keine Hohe Bedeutung, regelmäßige 
Maßnahme zur Aufwertung 
Fließgewässer 

Gewässer Gew2 Verzicht auf künstliche Besatzmaßnahmen bzw. auf das Einbringen natur-
raum- und/oder gewässerfremder Organismen 

 keine Regelungen nicht Teil der Bio-
topverbundplanung 

Gewässer Gew3 Erhöhung, Zulassung und Initialisierung natürlicher Dynamik an Gewässern 
(Ufererosion, Sedimentation von Kies-, Sand- und Lehmbänken, Einbringen 
von Totholzstrukturen in Fließgewässer; nicht: Gehölzentwicklung/-pflan-
zung) 

1.7.1 bis 1.7.8 re-
gelmäßig zu emp-
fehlen /Einzelfall-
betrachtung 

keine Hohe Bedeutung, regelmäßige 
Maßnahme zur Aufwertung 
Fließgewässer 

Gewässer Gew4 Verbesserung der Durchlässigkeit von Fließgewässern (z.B. durch Ersatz von 
Wehren durch Raue Rampen, Anlage von Fischtreppen etc.) 

1.7.1  Zielkonflikt 
Steinkrebs 

Weitere gewässerökologische-
Untersuchungen erforderlich 

Gewässer Gew5 Geringfügige Erhöhung der Fließstrecke kleinerer Fließgewässer und Gräben 
(übliche Verfahren der Bachrenaturierung) 

1.7.1 bis 1.7.8 re-
gelmäßig zu emp-
fehlen /Einzelfall-
betrachtung 

Prüfbedarf Bio-
topwert in An-
spruch genom-
mener Flächen 

Hohe Bedeutung, regelmäßige 
Maßnahme zur Aufwertung 
Fließgewässer 

Arten-
schutz 

ZA 1 Schutz, Optimierung oder Neuentwicklung von Quartieren an und in Gebäu-
den oder an technischen Bauwerken (ohne dauerhaft vom Menschen be-
wohnte Räume), z. B. Fledermausquartiere in Dachböden, Kirchtürmen, 
Scheunen oder Brücken; Schwalbennester an und in Gebäuden 

 keine  Keine Betrachtung im Bio-
topverbund Offenland 
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Anspruchs 

typ  

Maßnah-
mentyp 
(Kürzel) 

Kurzbeschreibung der Maßnahme Arbeitshilfe  

Offenland1, 2.  

 

Potenzielle  

Beeinträchti-
gungen  

Relevanz im Projekt BV Ruders-
berg 

Arten-
schutz 

ZA 2 Verzicht auf Verfüllung von Materialentnahmestellen (Kies-, Lehm-, Ton-, 
Sandgruben, Kalkentnahmestellen, Torfstiche etc.); ggf. Beseitigung beste-
hender Beeinträchtigungen, Zielartengruppe Wildbienen 

 keine Keine Bedeutung im Gebiet-
mangels Habitatstrukturen 

Arten-
schutz 

ZA 3 Beseitigung technischer Quellfassungen (Wiederherstellung naturnaher 
Quellhorizonte), Zielartengruppe Libellen 

 keine Keine Bedeutung im Gebiet 

Arten-
schutz 

ZA 4 Partielles Abschieben von Oberboden zur Schaffung nährstoffarmer Pionier-
standorte (z.B. Humusabtrag auf Teilflächen eutrophierter Magerrasenbra-
chen) 

 Prüfbedarf in 
Anspruch ge-
nommener Flä-
chen 

Keine Bedeutung im Gebiet 
mangels Habitatstrukturen 

Arten-
schutz 

ZA 5 Anlage von Habitatelementen wie Stein-, Reisig- und/ oder Totholzhäufen 
als Sonnplatz, Rückzugs-, und/oder Überwinterungsbiotop, Zielarten: Repti-
lien und Amphibien 

  Hohe Bedeutung für die Schaf-
fung von Habitatstrukturen für 
die Zielart Zauneidechse 

Arten-
schutz 

ZA 6 Einbringen von Zaunpfosten oder Einzelsträuchern als Ansitzwarte, Zielar-
ten: Vogelarten der Halboffenlandschaften 

  Zielart Neuntöter 

Arten-
schutz 

ZA 7 Gezieltes Einbringen zielartenbezogener Nisthilfen   Geringe Umsetzbarkeit wegen 
hoher Betreuungsintensität 

 

 



4.4 Auswahl planungsrelevanter Zielarten ŀƭǎ α{ŎƘƛǊƳŀǊǘŜƴά:  

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit wurde die umfangreiche Liste der Zielarten als Grund-
lage für die Erarbeitung der Maßnahmenliste weiter spezifiziert und wenige Arten als pla-
nungsrelevante Zielarten ausgewählt. Die Auswahl erfolgte in Bezug auf nachgewiesene Vor-
kommen bzw. Arten, für die im Rahmen der Geländebegehungen ein hohes Habitatpotenzial 
im Planungsgebiet festgestellt werden konnte.  

5ƛŜ !ǳǎǿŀƘƭ ǎǘŜƭƭǘ ŜƛƴŜ [ƛǎǘŜ ŀƴ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜƴ α{ŎƘƛǊƳŀǊǘŜƴά ŘŀǊΣ ŘŜǊŜƴ .ŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǳƴƎ ōŜƛ 
der Planung die Ansprüche eines breiten Artenspektrums abdeckt. Durch die zielartenorien-
tierte Maßnahmenliste ist zudem auch die Förderung aller projektbezogener Zielarten ge-
währleistet. 

 

Anspruchstyp trockene Standorte: 

Schlingnatter  

Zauneidechse  

 

Anspruchstyp mittlere Standorte: 

Wendehals 

Grauspecht 

Neuntöter 

Halsbandschnäpper 

Anspruchstyp feuchte Standorte: 

 

Großer Feuerfalter  

Ringelnatter  

Gelbbauchunke 

Feuersalamander 

Sumpfschrecke 

 

Anspruchstyp Feldvogelkulisse 

Feldlerche 
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5 .ŜǎǘŀƴŘǎŜǊƘŜōǳƴƎŜƴΣ .ŜǎǘŀƴŘǎŀƴŀƭȅǎŜ ǳƴŘ ½ƛŜƭŜ  

5.1 Hintergrund der Entwicklungsziele  

Nach der Gelände-Überprüfung der für den Biotopverbund geeigneten Flächen wurde auf-
grund der Zustandsbewertung eine Bestandsanalyse durchgeführt und für die jeweiligen Ele-
mente Ziele definiert: 

 

Erhaltung - Elemente, die sich in einem guten Erhaltungszustand befinden und lediglich Maß-
nahmen der Erhaltungspflege erforderlich sind. Aufgrund des guten Ausgangszustands ist ihr 
Aufwertungspotenzial gering, dennoch sind diese Erhaltungsmaßnahmen im Sinne der Funk-
tionsfähigkeit des Biotopverbunds meist prioritär umzusetzen. 

 

Optimierung - Elemente mit Aufwertungspotenzial, deren Erhaltungszustand und Lebens-
raumqualität insbesondere durch Pflegemaßnahmen optimiert werden können/ sollten. 

 

Aufwertung - Elemente, deren Lebensraumqualität und Funktionsfähigkeit im Biotopver-bund 
als suboptimal eingestuft wurden und insbesondere durch Biotopgestaltungsmaßnah-men 
oder Erstpflege aktiv verbessert werden können/ sollten. 

 

Aufbau lokaler Verbundachsen - Verbesserung bzw. Reaktivierung der Austauschbeziehun-
gen und dem Aufbau eines räumlich-funktionalen Biotopverbunds. Es handelt sich damit um 
eine Konkretisierung der Suchräume des Landesweiten Biotopverbunds auf der lokalen Ebe-
ne. Sie sind ebenfalls als Suchräume zu verstehen. 

 

Die Ziele sind gemarkungsbezogen in den Erhebungsbögen (Anlage 1) und der Maßnahmen-
liste (Anlage 2) dargestellt.  

 

5.2 Fazit der Bestandsanalyse: 

Ziel Erhaltung: 

Diesem Ziel wurden relativ wenige Strukturen zugeordnet. In erster Linie, da die großen Streu-
obstwiesenbereiche zwar noch in einem guten Erhaltungszustand sind, jedoch aufgrund der 
rasanten Zunahme der Mistel fast flächendeckend Maßnahmen zur Mistelbekämpfung erfor-
ŘŜǊƭƛŎƘ ǎƛƴŘ ǳƴŘ ŘŀƘŜǊ ŘŜƳ ½ƛŜƭ αhǇǘƛƳƛŜǊǳƴƎά ȊǳƎŜƻǊŘƴŜǘ ǿǳǊŘŜƴΦ 

 

Ziel Optimierung: 

Der Zustand der Kernflächen und Trittsteine kann überwiegend durch angepasste Pflegemaß-
nahmen bzw. Nutzungsextensivierungen optimiert werden:  

¶ Im Bereich der trockenen Standorte durch Offenhaltung von Trockenmauern, um die 
voll besonnten Standorte wiederherzustellen sowie die Entwicklung selten gemähter 
Gras-/ Krautsäume.  
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¶ Im Bereich der mittleren Standorte wie oben beschrieben durch die Mistelbekämpfung 
in den Streuobstbeständen sowie eine Förderung düngungsarmer Grünlandnutzung 
schwerpunktmäßig auf den FFH-Mähwiesen. Diese wurden im Rahmen der FFH-
Mähwiesenkartierung überwiegend in Erhaltungszustand B (gute Ausprägung) und C 
(durchschnittliche bis schlechte Ausprägung) eingestuft, so dass durch eine Extensivie-
rung eine Optimierung des Erhaltungszustands möglich ist.  

¶ Im Bereich der feuchten Standorte stehen die Fließgewässer und Wassergräben im Fo-
kus, deren Zustand in den meisten Fällen sich durch die Entwicklung selten gemähter 
Gras- Krautsäume feuchter bis nasser sowie in den angrenzenden Bereichen mittlerer 
Standorte optimieren lässt. Insbesondere ist hier die Aufstellung eines abgestimmten 
Pflegekonzepts für die Wasserläufe mit Uferzonen und Randstreifen zielführend. 

 

Ziel Aufwertung: 

Die Notwendigkeit von Aufwertungsmaßnahmen konzentriert sich zum einen auf die Kernflä-
chen trockener Standorte, insbesondere Erstpflege und Sanierung bzw. Neubau von Trocken-
mauern. Zudem auf den Aufbau von Verbundachsen wie z.B. der Vernetzungslinie entlang der 
Böschungen der Museumsbahn Schwäbischer Wald.  

Ein weiterer Schwerpunkt der Aufwertungsmaßnahmen liegt auf Verbesserungsmaßnahmen 
der Fließgewässer II. und III. Ordnung in der Talaue der Wieslauf sowie deren der Seitentäler 
wie Tannbach, Weilerbach, Lindenbächle zur Verbesserung der Wander- und Austauschbe-
ziehungen. Hierbei spielen Maßnahmen der naturgemäßen Gewässerentwicklung und Ge-
wässerpflege eine zentrale Rolle. 

 

Für eine optimale Umsetzung der Aufwertungsmaßnahmen ist die Aufstellung kombinierter 
Gewässerpflege- und Entwicklungspläne zielführend, diese können unter Umständen auf-
grund der Bedeutung für den Biotopverbund sowie der Umsetzung der Ziele europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie und dem Klimaanpassungsgesetz gefördert werden. 
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6 .ŜǎŎƘǊŜƛōǳƴƎ ŘŜǎ aŀǖƴŀƘƳŜƴƪƻƴȊŜǇǘǎ 

6.1 Gemarkung Asperglen 

6.1.1 Biotopverbund trockener Standorte 

Aufgrund der natürlichen Standortverhältnisse beschränkt sich der Biotopverbund trockene 
Standorte auf die Südhänge zwischen Asperglen und Krehwinkel sowie auf den Südhang west-
lich Necklinsberg an der Grenze zu Oppelsbohm. 

 

6.1.1.1 Südhänge zwischen Asperglen und Krehwinkel 

5ƛŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ .ŜǊŜƛŎƘ ǿǳǊŘŜƴ ƛƴ 5ŜǘŀƛƭƪŀǊǘŜ мά!ǎǇŜǊƎƭŜƴ-YǊŜƘǿƛƴƪŜƭά a мΥоΦллл 
dargestellt.  

 

Kernflächenkomplex Nr. 35 Gewann Berg/ Rotenberg 

Rund um die ehemaligen Weinberge westlich von Asperglen wurden 5 Kernflächen zusam-
mengefasst: der trockene Waldsaumkomplex, der zentrale Bereich mit Magerrasen und Tro-
ckenmauern sowie der umgebende, von Trockenmauern und Hohlwegen durchzogene Be-
reich.  

 

 
Abb. 2 Trockenmauerkomplex in ehemaligen Weinbergen  
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Der Hang ist geprägt von einer hohen Vielfalt und Nutzungsintensität, von der Nutzungsauf-
gabe mit fortgeschrittener Sukzession, über selten gemähte oder beweidete Flächen bis zu 
intensiver Beweidung mit Ziegen. Viele der Trockenmauern sind sanierungsbedürftig, teil-
weise mit Gehölzen überwachsen.  

 

Aufwertungsmaßnahmen:  

Vorzugsweise ist der gesamte Bereich im Rahmen eines Beweidungsprojekts / 
Ökopunkteprojekts mit Erstpflege zur Auflichtung der Gehölzbestände, der Ausweitung der 
extensiven Beweidung mit Schafen und/ oder Ziegen, im flacheren Bereichen auch durch 
Rinder, sowie einem Erhaltungs-/ Sanierungs- und Pflegekonzept der Trockenmauern 
dauerhaft aufzuwerten. 

 

Umsetzung:  

Die pink dargestellte Fläche in Kernfläche 35 soll ab dem Jahre 2025 mit Ziegen beweidet 
werden (nachrichtlich LEV Rems-Murr-Kreis ) 

 
Abb.5: Beweidungsgebiet mit Ziegen ab 2025 (Kartengrundlage: Räumliches Informations- und 
Planungssystem (RIPS) der LUBW); Amtliche Geobasisdaten ©LGL, www.lgl-bw.de und 
©BKG(www.bkg.bund.de) 

 
Abb.3 Nutzungsaufgabe und Sukzession 

 
Abb. 4 intensive Beweidung der Trockenrasen 

http://www.lgl-bw.de/
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Verbundachsen und Trittsteinbiotope VA 1 (Zielart Zauneidechse) und Ts 301: 

Die südexponierten Böschungen oberhalb 
des Feldwegs mit z.T. noch mesotropher 
Saumvegetation liegen im engen 
räumlichen Verbund und stellen eine ideale 
Verbindungslinie zu den westlich gelegenen 
Flächen dar.  

Ziel ist insbesondere die Entwicklung selten 
gemähter Gras-Krautsäume, alternativ auch 
Beweidung im Rahmen eines 
Triebwegekonzepts. Der Bereich bietet 
potenzielle Standorte für den Neubau von 
Trockenmauern. 

 

Kernfläche 32  

Es handelt sich um drei östlich von Krehwinkel am Ortsausgang gelegene Trockenmauern 
entlang eines Feldwegs bzw. in einer Wiese. Diese sind überwiegend von Gehölzen über-
wachsen, zum Teil sanierungsbedürftig. Aufgrund der hohen Bedeutung dieser 
Trockenmauern im Biotopverbund sollten diese von Gehölzen freigelegt, saniert, ergänzt und 
dauerhaft gepflegt werden. 

 

6.1.1.2 Süd-/ Südosthänge nordwestlich von Krehwinkel: (Gewann Tierberg) 

Die Maßnahmen in diesem Bereich wurden in Detailkarte 2 αYǊŜƘǿƛƴƪŜƭά a мΥоΦллл 
dargestellt. Die artenreiche Feldhecke unterhalb des Friedhofs ist in Verbindung mit den 
angrenzenden steilen bis sehr steilen süd-und südostexponierten Hängen dem Biotopkomplex 
trockene bis mittlere Standorte zuzuordnen. 

 

Aufwertung der Trockenmauern (Kernfläche 26) 

Die entlang eines Wiesenwegs gelegenen Trockenmauern sollten aufgrund ihres Zustands 
gepflegt und saniert werden, der Standort bietet sich an für die Entwicklung selten gemähter 
Gras-/Krautstreifen an sowie für die Neuanlage von Trockenmauern. 

 

Verbundachse VA 2: Zielart Zauneidechse 

Im Bereich der Trockenmauern Kernfläche 26 bieten sich entlang des Wiesenwegs Aufwer-
tungsmaßnahmen an wie die Auflichtung der Gehölzstrukturen sowie die Entwicklung linea-
rer, selten gemähter Gras-/Krautsäume oder die Neuanlage von Trockenmauern an.  

 

Erhaltung der Feldhecke (Kernfläche 27) 

Ihre dauerhafte Erhaltung ist durch eine abschnittsweise Pflege sicherzustellen, momentan 
sind keine Maßnahmen erforderlich. 

 

Abb.6 voll besonnte Böschungen und Trockenmauern 

entlang Feldweg 
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6.1.1.3 Trockenmauerkomplex westlich Necklinsberg (Ziemerberg) 

Die Maßnahmen in diesem Bereich wurden in Detailkarte 3 αNecklinsberg-Westά a мΥоΦллл 

dargestellt. 

 

Kernfläche 49  

Ehemaliger Weinberg mit Trockenmauerkom-
plexen und Magerrasen bzw. ehemaligen Ma-
gerrasen, Feldhecken und Gehölzbestände, 
zunehmende Sukzessionsbereiche 

 

Ziel Aufwertung: 

Vorzugsweise ist der gesamte Bereich im Rah-
men eines Beweidungsprojekts mit Erstpflege 
zur Auflichtung der Gehölzbestände, extensi-
ver Beweidung mit Schafen und/ oder Ziegen, 
in den flacheren Bereichen auch durch Rinder, 
sowie einem Erhaltungs-/ Sanierungs- und 
Pflegekonzept der Trockenmauern dauerhaft 
aufzuwerten. 

 

Verbundachse VA 3 (Triebweg) 

Die Maßnahmen sind in Detailkarte 3a αNecklinsōŜǊƎά a мΥ5.000 dargestellt. 

 

Aufgrund der Distanz von ca. 2 km zwischen den großen Kernflächen 35 bei Asperglen und der 
Kernfläche 46 am Ziemerberg westlich Necklinsberg ist ein räumlich-funktionaler Ver-bund 
nur für mobile bzw. flugfähige Arten möglich. Es sollte daher versucht werden, den Biotopver-
bund durch wandernde Tierherden herzustellen, daher wurde Verbundachse 3 als Vorschlag 
für ein Triebwegkonzept aufgenommen.  

 

6.1.1.4 Verlust- und Differenzflächen:  

Die Ausgangssituation der Verteilung von Kernflächen laut Fachplan Landesweiter Biotopver-
bund konnte weitgehend bestätigt werden. Trittsteinelemente konnten nur in geringem Um-
fang erfasst werden. Es wurden keine Verlustflächen festgestellt.  

 

Es erfolgte jedoch eine Anpassung der Suchräume für den Aufbau von Vernetzungslinien an 
die natürliche Standortsituation (VA 1 bis 3). 

 

 
Abb.7 Ziemerberg mit Hecken und Trockenmauern 
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6.1.1.5 Verbundsituation zu den angrenzenden Gemarkungen: 

Einerseits aufgrund natürlicher Barrieren wie ausgedehnte Waldflächen und der Wieslauf, an-
dererseits aufgrund der fehlenden Standortvoraussetzungen im Wieslauftal und nordexpo-
nierten Keuperhängen ist natürlicherweise die Schaffung einer vollständigen Verbundsitua-
tion nicht möglich. 

Der Anschluss an weitere Kernflächen und 
ausgedehnte Streuobstwiesen westlich 
der Kernfläche 46 Richtung Oppelsbohm 
auf Gemarkung Berglen ist grundsätzlich 
gegeben.  

Daher sollte im Rahmen der Aufstellung 
des Biotopverbundkonzepts Berglen auf 
den Erhalt und Verbesserung der Kernflä-
chen sowie die Schaffung und Optimierung 
der Verbindungselemente zwischen dem 
Ziemerberg bei Necklinsberg und den süd-
westexponierten Hängen bei Oppelsbohm 
geachtet werden.  

 

6.1.1.6 Fazit Vernetzung Biotopverbund trockener Standorte:   

Aufgrund der standörtlichen Gegebenheiten und natürlicher Barrierewirkungen der ausge-

dehnten Wälder ist ein flächendeckendes Netz mit Kernflächen und Verbundlinien innerhalb 

der Suchräume 500 m und 1.000 m nicht möglich.  

 

Umso mehr Bedeutung für einen räumlich-funktionalen Biotopverbund liegt auf der Erhaltung 

bzw. Optimierung der vorhandenen Kernflächen (Priorität I) sowie der Schaffung der Verbun-

dachsen zur Förderung/ Revitalisierung der Austauschbeziehungen.  

 

Vorzugsweise ist der Biotopverbund trockener Standorte durch die Etablierung von zusam-

menhängenden Beweidungsgebieten in den beiden Kernflächen bei Asperglen und westlich 

Necklinsberg sowie einem Triebwegkonzept zwischen den beiden Beweidungsgebieten her-

zustellen bzw. zu reaktivieren, da einige Arten dieser Lebensraumtypen durch wandernde 

Tiere verbreitet werden.  

 

6.1.2 Biotopverbund mittlerer Standorte 

 

Der Biotopverbund der mittleren Standorte ist weitestgehend in einem engen räumlich-funk-
tionalen Verbund vorhanden. Die Kernflächenkulisse wurde durch die FFH-Mähwiesen er-
gänzt, meist liegen die in 2022 erfassten Mähwiesen innerhalb der Streuobstwiesen, so dass 
sich die Kulisse der Kernflächen nicht wesentlich erweitert.  

 
Abb.8 Biotopverbund trockene Standorte Quelle: Daten- 

und Kartendienst der LUBW 
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Insgesamt werden die Streuobstwiesen noch weitestgehend regelmäßig gemäht, der Anteil 
an Flächen mit fortgeschrittener Sukzession ist relativ gering. Problematisch auf der gesam-
ten Gemarkung Rudersberg ist die Zunahme der Mistel, die die Bäume zunehmend schwächt. 
Die örtlichen Bemühungen des Arbeitskreis Streuobst zur Mistelbekämpfung müssen daher 
intensiv fortgesetzt werden. 

 

Die FFH-Mähwiesen im Erhaltungszustand B oder C sollten durch düngungsarme Grünland-
nutzung und zweimalige Mahd mit Heunutzung optimiert werden, alternativ eine abge-
stimmte Beweidung. Die Flächen mit Erhaltungszustand A sollen erhalten werden. 

 

6.1.2.1 Gebiet südlich von Asperglen und Nordhänge zwischen Asperglen und Krehwinkel 

(Gewanne Hundsrücken, Hohenäcker) 

 

Die Maßnahmen in diesem Bereich wurden in Detailkarte 1a αAsperglen- Miedelsbachά M 
1:5.000 und Detailkarte 1 αAsperglen- Krehwinkelά M 1: 3.000 dargestellt. 

 

Kernflächen 

Entlang der Hangbereiche ziehen sich ausgedehnte Streuobstwiesen, in Abständen unterbro-
chen durch offene Grünlandflächen. Die Flächen werden weitgehend regelmäßig gepflegt. Al-
lerdings hat sich auch hier die Mistel extrem ausgebreitet, so dass die Vitalität der Bäume auch 
im Zusammenhang mit den langen Dürreperioden der letzten Sommer extrem gelitten hat. (Kf 
10, 12, 13, 14, 20, 23) 

 

 
Abb. 9 Mistelbefall Gemarkung Asperglen 

 
Abb. 10 Mistelbefall Gemarkung Asperglen 
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Ziel ist die Erhaltung und Optimierung der Kernflächen einerseits durch eine Extensivierung 
der Grünlandnutzung im Bereich der FFH-Mähwiesen,, andererseits eine Optimierung der Er-
haltungspflege der Obstbaumbestände durch Mistelaktionen, Erhaltungs- und teilweise Revi-
talisierungsschnitte sowie eine regelmäßige Nutzung des Grünlands. 

Eine Ausweitung der Flächenkulisse für Extensivierungsverträge mit Schwerpunkt der FFH-
Mähwiesen ist anzustreben. 

 

Trittsteine und Verbundlinien zwischen Asperglen und Krehwinkel VA 8-14  

Die Distanz zwischen den Kernflächen von ca. 300 m bietet bereits gute Austauschbedingun-
gen auch für wenig mobile Arten. Diese Lücken werden zudem von kleinen Wasserläufen 
durchzogen, meist begleitet von Gehölzen.  

 

Deren Randstreifen bieten hohes Potenzial für 
die Entwicklung linearer, selten gemähter 
Gras-/Krautsäume mittlerer bis frischer Stand-
orte und sollten somit als Trittsteinbiotope 
und Verbundachsen mittlerer als auch feuch-
ter Standorte entwickelt werden.  

Durch diese Optimierung der Randstreifen las-
sen sich sehr gute Bedingungen für die Besie-
delung und den Austausch von Arten schaffen.  

Eine Beschreibung der Maßnahmen erfolgt 
unter Kapitel 6.1.3. Biotopverbund feuchter 
Standorte  

 

6.1.2.2 Gebiet Südhänge zwischen Asperglen und Krehwinkel (Gewann Berg/ Rotenberg 

 

Die Maßnahmen in diesem Bereich wurden in Detailkarte 1 α!ǎǇŜǊƎƭŜƴ- YǊŜƘǿƛƴƪŜƭά a мΥ 
3.000 dargestellt. 

 

Kernfläche 34 

Diese zusammenhängenden Streuobstwiesen ziehen sich von den oberen steilen bis sehr stei-
len Flächen (siehe Kernfläche 35 trockener Standorte) über mäßig steile Bereiche bis hinunter 
in das Tal des Weilerbachs und sind durchzogen von Fließgewässern sowie Hangquellberei-
chen. Sie weisen eine entsprechend hohe Standort- und Nutzungsvielfalt auf. Bis auf die sehr 
steilen Bereiche bei Asperglen und wenige lineare Sukzessionsflächen in der Mitte des Hanges 
werden sie jedoch noch regelmäßig gepflegt.  

Ziel ist die Aufwertung durch ein möglichst großflächiges , das geplante Beweidungsge-
biet(siehe Kapitel 6.1.1)sollte soweit wie möglich auf den gesamten Hang ausgeweitet wer-
den. 

 

 
Abb. 11 Gewässerrandtreifen Schelmenhaugraben 
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6.1.2.3 Streuobstwiesen um Necklinsberg  

 

Die Maßnahmen in diesem Bereich wurden in Detailkarte 3a Necklinsberg 1: 5.000 und Detail-
karte 3 Necklinsberg West 1:3.000 dargestellt. 

 

Kernflächen 40,45, 46,47 

Die Streuobstwiesen umschließen den auf der Hochfläche gelegenen Weiler Necklinsberg na-
hezu flächendeckend (Kernflächen 40,45, 46,47). Auch hier ist die Standort- und Nutzungsviel-
falt topographisch bedingt sehr hoch. Lediglich in den steilen Nordhängen sind größere Berei-
che mit Feldgehölzen und/ oder Sukzession, die günstiger gelegenen Flächen auf den Südhän-
gen werden weitgehend regelmäßig genutzt und gepflegt.  

 

Ziel und Maßnahmenkonzept: 

Ziel ist die Erhaltung und Optimierung einerseits durch eine Extensivierung der Grünlandnut-
zung im Bereich der FFH-Mähwiesen, um einen guten Erhaltungszustand zu erreichen, ande-
rerseits eine Optimierung der Erhaltungspflege der Obstbaumbestände durch Mistelaktionen, 
Erhaltungs- und teilweise Revitalisierungsschnitte sowie eine regelmäßige Nutzung des Grün-
lands. In den steilen Nordhängen ist eine weitere Offenhaltung wünschenswert, aber nicht 
vorrangig. Im westlichen Bereich schließt der Südhang am Ziemerberg mit einem Mosaik aus 
mittleren und trockenen Standorten an (Kernfläche 46 und 49).  

 

Beweidungskonzept am Ziemerberg (vgl. Kapitel 6.1.1): 

Vorzugsweise ist der gesamte Bereich im Rahmen eines Beweidungsprojekts mit Erstpflege 
zur Auflichtung der Gehölzbestände, extensiver Beweidung mit Schafen und/ oder Ziegen, in 
den flacheren Bereichen auch durch Rinder, sowie einem Erhaltungs-/ Sanierungs- und Pfle-
gekonzept der Trockenmauern dauerhaft aufzuwerten.  

 

  

 
Abb.12 Sukzessionsfläche am Ziemerberg 

 
Abb.13 überwachsene Trockenmauer Ziemerberg 
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6.1.2.4 Verbundsituation zu den angrenzenden Gemarkungen 

Der Anschluss an den Verbund der Gemarkung Schorndorf ς Miedelsbach im Süden ist durch 

das an Kernfläche 10 unmittelbar angrenzende Kerngebiet der Streuobstwiesen zwischen Mie-

delsbach und Buhlbronn gewährleistet. 

 

Anschluss Gemarkung Berglen- Oppelsbohm: 

Die Funktion des Biotopverbunds ist durch den ausgedehnten Streuobstwiesenkomplex bei 

Oppelsbohm gewährleistet (siehe Kernfläche 46 trockene Standorte). 

 

Anschluss Richtung Kieselhof (Gemeinde Berglen), Verbundachse 4 Zielart Feldlerche 

Durch die Schaffung einer Verbundachse über die landwirtschaftlich intensiv genutzte Hoch-

fläche sollte die Vernetzung durch die Erhaltung und Optimierung der vorhandenen Trittstein-

biotope 402 und 403 gefördert werden. Dabei ist zu beachten, dass es bei Pflanzung von Ge-

hölzen und Bäumen zu einer Konfliktsituation mit der dort nachgewiesenen Feldlerche 

kommt. Insofern sollte im Bereich der für die Feldlerche nutzbaren landwirtschaftlichen Flä-

chen zwar die vorhandenen Bäume erhalten werden, die Optimierung Biotopverbunds jedoch 

über gehölzfreie Maßnahmen wie Gras-/Krautsäume oder Lichtäcker, Buntbrachen, Acker-

randstreifen und/oder Feldlerchenfenster (Kapitel 9.3 Schwerpunktgebiet Feldlerche). 

 

Anschluss Wieslauftal und Gemarkung Steinenberg:  

Zur Optimierung der Wanderungs- und Austauschbeziehungen zwischen den Kernflä-

chenkomplexen der Gemarkung Asperglen und denen der Gemarkung Steinenberg ist die Auf-

wertung der Gehölzstrukturen und Gras-Krautsäume mäßig frischer bis frischer Standorte 

(Trittsteinbiotope 101 bis 107) im Talbereich der Wieslauf von hoher Bedeutung 

 

Anschluss Gemarkung Schlechtbach:  

Der ausgedehnte Streuobstwiesenkomplex der Kernfläche 34 schließt direkt an die Streuobst-

wiesen südlich des Sportplatzes / Aussiedlerhof an. Die Durchgängigkeit ist gegeben.  

 

6.1.2.5 Verlust- und Differenzflächen: 

Es konnten keine Verlustflächen festgestellt werden. Der Biotopverbund mittlerer Standorte 

wurde durch die in 2022 kartierten FFH-Mähwiesen ergänzt, überwiegend liegen diese jedoch 

innerhalb der Streuobstwiesen. Der Nordhang mit ausgedehnten Streuobstwiesen zwischen 

Asperglen und Krehwinkel wurde als neue Kernfläche erfasst. Im Vergleich zum Fachplan lan-

desweiter Biotopverbund konnte die gute Ausgangssituation im Biotopverbund mittlerer 

Standorte bestätigt und erweitert werden.  
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6.1.2.6 Fazit Vernetzung Biotopverbund mittlerer Standorte:  

Es liegt eine gute Ausgangssituation mit großflächigen Kernflächen und linienhaften Verbin-

dungslinien vor, die durch die Optimierung bzw. Aufwertung der erfassten vorhandenen Tritt-

steinbiotope, überwiegend durch die Entwicklung von Gewässerrandstreifen, zu einem engem 

räumlich- funktionalen Verbundsystem optimiert werden kann. Der Verbund zu benachbarten 

Gemarkungen sollte durch den Aufbau neuer Vernetzungsachsen im Bereich Necklinsberg- 

Kieselhof als auch im Auenbereich der Wieslauf Richtung Steinenberg / Schlechtbach verbes-

sert werden. Dies kann weitgehend durch Extensivierung, ein angepasstes Pflegeregime sowie 

eine flächenmäßige Vergrößerung vorhandener Trittsteinelemente erfolgen. Im Bereich Neck-

linsberg sollte zudem die Zielart Feldlerche explizit durch produktionsintegrierte Kompensati-

onsmaßnahmen gefördert werden. 

 

6.1.3 Biotopverbund feuchter Standorte und Gewässer 

 

6.1.3.1 Gebiet südlich von Asperglen (Gewann Hundsrücken) und Nordhänge zwischen As-

perglen und Krehwinkel (Gewann Hohenäcker) 

 

Die Maßnahmen in diesem Bereich wurden in Detailkarte 1a αAsperglen Südά M 1:5.000 und 

Detailkarte 1 αAsperglen- Krehwinkelά M 1: 3.000 dargestellt. 

 

Kernflächen  

Aufgrund der natürlichen Gegebenheiten finden sich in den Hangbereichen unterhalb des 

Waldes mehrere Hangquellbereiche mit feuchtetypischer Vegetation (Kf 11,21,22) 

 

Ziel und Maßnahmenkonzept: 

Bei den Kernflächen handelt es sich um ge-

schützte Biotope, bei Kernfläche 11 wurde das 

ehemalige Biotop nicht mehr bestätigt, Feuch-

testrukturen sind jedoch noch vorhanden. Ziel ist 

die Optimierung bzw. Aufwertung durch Förde-

rung düngungsfreier Nutzung bzw. ein angepass-

tes Nutzungs- und Pflegeregime sowie die Ein-

richtung ungedüngter Pufferzonen. Eine weitere 

Nutzungsaufgabe ist nicht zielführend. Insofern 

steht der Abschluss von Pflegeverträgen mit den 

jeweiligen Bewirtschaftern im Vordergrund der 

Biotopverbundmaßnahmen. 

  

 
Abb. 14 ehemalige Feuchtwiese am Waldrand  
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Trittsteine und Verbundlinien 

Die Lücken im Biotopverbund werden durchzogen von kleinen Bachläufen (Fließgewässer 2. 

Ordnung), meist begleitet von Gehölzen. (Ts 109, 202 (Schelmenhaugraben),205, Weilerbach 

Ts 110, Kf 38 und Ts 304 ) 

 

Die Bachläufe mit ihren Gehölzstrukturen und Rand-

streifen stellen ein enges Mosaik aus mittleren und 

feuchten Standorttypen dar. Sie bieten hohes Potenzial 

für die Entwicklung bzw. Optimierung linearer, selten 

gemähter Gras-/Krautsäume mittlerer bis frischer 

Standorte und können somit dem Standorttyp mittel 

als auch feucht zugeordnet werden. Sie sind als wich-

tige Verbundlinien zu entwickeln. (VA 10-13) 

 

 

In der Talaue der Wieslauf (Gewann Riedwiesen) wird dieses System ergänzt durch ein Netz 

von Wassergräben (Ts 101 bis 109) (Gewässer 3. Ordnung). Diese entwässern die ehemaligen 

ausgedehnten Riedflächen den und ermöglichen eine intensive Acker und Grünlandnutzung. 

Die Aufwertungsmaßnahmen in diesem Bereich sind als Schwerpunktgebiet in Kap. 8.2 Talaue 

zwischen Miedelsbach und Asperglen beschrieben. 

 

Durch eine Aufweitung der Grabenprofile und gezielte Strukturanreicherung im Ufer- und 

Sohlbereich der begradigten und eingetieften Wassergräben können die Standortvorausset-

zungen geschaffen werden, um durch ein Netz an ca. 5 m breiten linienhaften Feuchtestruk-

turen einen räumlich funktionalen Biotopverbund herzustellen (VA 8-10). 

Abb. 16 bis 18 Wassergräben in der Talaue der Wieslauf, hohes Aufwertungspotenzial durch Optimierung der 

Pflege(abschnittsweise Mahd ) und Strukturanreicherung im Gewässerprofil 

  

 

Abb.15: Gehölze, Schilf- und Seggenbestände 

entlang Weilerbach 
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6.1.3.2 Gebiet entlang des Südhangs zwischen Asperglen und Krehwinkel bis zum Weiler-

bach: (Gewann Berg/ Rotenberg) 

 

Die Maßnahmen in diesem Bereich wurden in 5ŜǘŀƛƭƪŀǊǘŜ м α!ǎǇŜǊƎƭŜƴ- YǊŜƘǿƛƴƪŜƭά a мΥ 

3.000 dargestellt. 

 

Kernflächen 

Der Hang ist durchzogen von Quellbereichen, die jedoch überwiegend im unteren Bereich des 

Hangs oberhalb des Einschnitts zum Weilerbach austreten und Bereiche mit feuchtetypischer 

Vegetation ausbilden. Im Vergleich zum Nordhang ist der Anteil der Sukzession mit feuchtety-

pischen Gehölzen höher. (Kf 30, 33, 37, 38)  

 

Ziel und Maßnahmenkonzept: 

Es handelt sich um geschützte Biotope, Ziel ist die Optimierung bzw. Aufwertung durch För-

derung düngungsfreier Nutzung bzw. ein angepasstes Nutzungs- und Pflegeregime sowie die 

Einrichtung ungedüngter Pufferzonen. Eine weitere Nutzungsaufgabe ist nicht zielführend. In-

sofern steht der Abschluss von Pflegeverträgen mit den jeweiligen Bewirtschaftern im Vorder-

grund der Biotopverbundmaßnahmen. 

 

Trittsteine und Verbundlinien (Ts 302, 303, 304) 

Eine Verbundsituation ergibt sich durch den Bachlauf des Weilerbachs und dessen Seitenbä-

chen (Gewässer 2. Ordnung), deren Quellbereiche im oberen Hangbereich liegen und die die 

Streuobsthänge linear durchziehen. Zum Teil sind diese Bereiche als Kernflächen erfasst, zum 

Teil wurden diese Verbundlinien als Trittsteine ergänzt. Der Weilerbach sollte gezielt als Ver-

bundlinie entwickelt und aufgewertet werden.  

 

6.1.3.3 Gebiet westlich von Krehwinkel 

 

Die Maßnahmen in diesem Bereich wurden in Detailkarte 2 αYǊŜƘǿƛƴƪŜƭά a мΥ оΦллл ŘŀǊƎŜπ

stellt. 

Kernflächen , Trittsteine und Verbundlinien 

In den Verebnungen des Weilerbachs liegen zum Teil ausgedehnte Flächen mit hohem Grund-

wasserstand und entsprechender Ausbildung von Feucht-, Nasswiesen und Hochstau-denflu-

ren. Sie bilden zusammen mit dem Weilerbach und Wassergräben einen zusammen-hängen-

den Komplex aus feuchten Standorten. (Kf 24, Ts 206).  
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Ziel und Maßnahmenkonzept: 

Aufgrund der flächigen Ausdehnung und des hohen Habitatpotenzials für die Zielarten wie 

Gelbbauchunke und Ringelnatter hat dieser Bereich hohes Aufwertungspotenzial durch ein 

angepasstes Nutzungs- und Pflegeregime sowie Gestaltungsmaßnahmen wie die Anlage von 

Kleingewässern oder die Aufweitung des Bachlaufs. Entlang der Wassergräben sollte insbe-

sondere durch Entwicklung selten gemähter Hochstaudensäume der Biotopverbund feuchter 

Standorte gestärkt werden (VA 14). Diesem Bereich kommt zudem eine hohe Bedeutung zu 

im Hinblick auf Maßnahmen zur Klimaanpassung wie Schaffung naturnaher Retentionsflä-

chen zur Prävention bei Starkregenereignissen. 

 

6.1.3.4 Gebiet Kottenbach / Rosenbachtal an der Gemarkungsgrenze Richtung Oppels-

bohm 

 

Die Maßnahmen in diesem Bereich wurden in Detailkarte 3 αNecklinsberg-Westά a мΥ оΦллл 

dargestellt. 

 

Entwicklungsziel und Maßnahmenkonzept: 

Bei den Kernflächen handelt es sich um besonders geschützte Biotope, Ziel ist die Optimierung 

bzw. Aufwertung durch Förderung düngungsfreier Nutzung bzw. ein angepasstes Nutzungs- 

und Pflegeregime sowie die Einrichtung ungedüngter Pufferzonen. Eine weitere Nutzungsauf-

gabe ist nicht zielführend. Insofern steht der Abschluss von Pflegeverträgen mit den jeweiligen 

Bewirtschaftern im Vordergrund der Biotopverbundmaßnahmen.  

 
Abb.19 Krottenbachtal 
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6.1.3.5 Verbundsituation zu den angrenzenden Gemarkungen 

Anschluss Wieslauftal zu Gemarkung Schorndorf und Gemarkung Steinenberg 

Zur Optimierung der Wanderungs- und Austauschbeziehungen zwischen den Kernflä-

chenkomplexen ist die Aufwertung der Gräben und Bachläufe (Trittsteinbiotope 101 bis 107) 

im Talbereich der Wieslauf von hoher Bedeutung.  

 

Anschluss Gemarkung Berglen 

Das Kottenbachtal/ Rosenbachtal westlich von Necklinsberg entwässert in den Buchenbach 

und stellt damit den Verbund zu der Gemarkung Berglen (VA 15) her. Auch dieses Verbund-

system soll durch Förderung extensiver Nutzung der Feuchtestrukturen durch Pflege- / Exten-

sivierungsverträge sowie die Entwicklung selten gemähter Gewässerrandstreifen gefördert 

werden. Eine weitere Nutzungsaufgabe ist nicht zielführend. 

6.1.3.6 Fazit Vernetzung Biotopverbund feuchter Standorte und Gewässer 

In Bezug auf die Standortvoraussetzungen ergibt sich eine gute Ausgangssituation mit einem 

Netz an Kernflächen und linienhaften Verbindungslinien entlang der Gewässer, das prinzipiell 

auch barriereempfindlichen Arten gute Austauschbedingungen bietet. Allerdings sollten die 

Kernflächen optimiert und punktuell aufgewertet werden sowie die Verbundachsen insbeson-

dere durch Entwicklung von Gewässerrandstreifen und punktuelle Strukturanreicherung in 

den Gewässern ebenfalls optimiert und aufgewertet werden.  

 

Höchste Priorität (Priorität I) besitzen die Aufwertungsmaßnahmen Im Talbereich der Wies-

lauf ( Verbundachse 8-10). Dieser Defizitbereich wurde daher als Schwerpunktgebiet mit ent-

sprechenden Detailplanungen in den Maßnahmensteckbriefen ausgewählt (siehe Kapitel 9.3). 

Zielführend ist ein flächendeckendes Pflegemanagement durch Aufstellung eines Pflegeplans, 

mit dem gleichzeitig der Biotopverbund mittlerer Standorte als auch feuchter Standorte ge-

fördert wird (Priorität I). 
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6.2 Biotopverbund Gemarkung Schlechtbach 

Die Gemarkung Schlechtbach zieht sich westlich der Ortslage von Schlechtbach in das Tal des 

Lindenbächles und dessen Seitenzuflüsse. Die Standortsituation im Tal des Lindenbächles 

kann aufgeteilt werden in den Nord-/ Nordosthang, der sich vom Sportplatz bis zum Weiler 

Lindental zunächst flacher, dann topgraphisch bewegt bis in den Weiler Lindental zieht und in 

die insbesondere im oberen Bereich steile Südwest-/ Süd- bis Südosthänge der Gewanne Mit-

telberg / Galgenberg. 

 

Östlich der Ortslage Schlechtbach wird der langgezogene Siedlungsbereich begleitet durch zu-

nächst sanft aufsteigende Hügel und den steiler werdenden nordwest- bis westexponierten 

Keuperhängen mit großen zusammenhängenden Streuobstwiesenkomplexen, die den Über-

gang zu ausgedehnten Waldflächen darstellen. Nördlich von Schlechtbach weitet sich die 

Landschaft bis zum Brunnenbach mit ebenen und mäßig steilen Flächen, in diesen Bereichen 

liegen die wenigen größeren zusammenhängenden Ackerflächen außerhalb der Talaue der 

Wieslauf. In diesem Bereich können regelmäßig noch ein paar wenige Brutpaare der Feldler-

che gesichtet werden.  

 

Südlich der Ortschaft schließt die Talaue der Wieslauf an, die durch ebene Flächen und grund-

wassernahe Böden geprägt ist. Diese ehemaligen großflächigen Riedflächen wurden durch 

Dränagen und ein Netz an Wassergräben für den Ackerbau und intensive Grünlandnutzung 

nutzbar gemacht. Dort, wo die Dränagen nicht mehr richtig funktionieren, sieht man zuneh-

mend Schilfflächen, die sich auch in die Ackerflächen ausdehnen. Östlich der Landesstraße 

zwischen Schlechtbach und Michelau ist die sanft-hügelige Landschaft geprägt durch ein Mo-

saik aus Ackerflächen, Grünland und Streuobstwiesen, nördlich von Michelau schließt sich der 

.ŜǊŜƛŎƘ αwǀƳŜǊǎǘŜƛƴά ŀƴΣ Ŝƛƴ ǎǸŘǿŜǎǘŜȄǇƻƴƛŜǊǘŜǊ IŀƴƎ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ kleinteiligen Mosaik aus 

ausgedehnten Streuobstwiesen, FFH-Mähwiesen, Feldhecken und Feldgehölzen durchsetzt 

von Hohlwegen und Trockenmauern. Die Grenze zur Gemarkung Steinenberg verläuft auf dem 

IǀƘŜƴǊǸŎƪŜƴ ŘŜǎ αYƛǊǎŎƘŜƴǿŀǎŜƴƘƻŦǎά ǳƴŘ ǳƳǎŎƘƭƛŜǖǘ ŘƛŜ hǊǘǎŎhaft Michelau. Den südlichen 

Übergang zur Gemarkung Steinenberg bilden die topographisch stark bewegten Hügel des 

αIƻǘǘƭŜǊά ǳƴŘ α±ƻǊƘǀƭȊƭŜάΦ 

 

6.2.1 Biotopverbund trockener und mittlerer Standorte 

Aufgrund der engen Verzahnung trockener und mittlerer Standorte sollen diese beiden Stand-

orttypen gemeinsam abgearbeitet werden. Trockene Standorte sind weitgehend begrenzt auf 

die Südlagen des Galgenbergs, kleine Bereiche mit Trockenmauern an den Steilhängen west-

lich von Lindental sowie an den Südwestlagen des Römersteins. Die mittleren Standorte da-

gegen sind in engem Verbund vorhanden, allerdings getrennt durch den Siedlungsbereich und 

die Talaue der Wieslauf. Die als neue Kernflächen erfassten Mähwiesen liegen innerhalb der 

Streuobstwiesenkomplexe. 
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6.2.1.1 Gebiet Galgenberg bis Lindental 

 

Die Maßnahmen in diesem Bereich wurden in Detailkarte 4 a αSchlechtbach-Galgenbergά M 

1:5.000 und Detailkarte 4 b αSchlechtbach- Lindental αM 1:5.000 dargestellt. 

 

Kernflächen am Mittelberg / Galgenberg: (Kernfläche 64) 

5ŜǊ DŀƭƎŜƴōŜǊƎ ƛǎǘ ¢ŜƛƭŦƭŅŎƘŜ ŘŜǎ ±ƻƎŜƭǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘŜǎ bǊΦ тмноппм α{ǘǊŜǳƻōǎǘ- und Weinberg-

ƎŜōƛŜǘŜ ȊǿΦ DŜǊŀŘǎǘŜǘǘŜƴΣ wǳŘŜǊǎōŜǊƎΦΦΦά ǳƴŘ ǿƛǊŘ ƎŜǇǊŅƎǘ Ǿƻƴ {ǘǊŜǳƻōǎǘǿƛŜǎŜƴΣ ŘǳǊŎƘȊƻƎŜƴ 

von alten Trockenmauern, zahlreichen Magerwiesen, einem kleinen Restbestand von Mager-

rasen sowie Hohlwegen.  

 

 
Abb 20:  Auszug aus: Managementplan für das VSG 7123_441  

Teilkarte 1 Gebiet Mittelberg/ Galgenberg (Tier- und Landschaftsökologie Dr. J. Deuschle, BW: Beweidung, MA: 

ein- bis zweischürige Mahd mit Abräumen, keine Düngung, GE 01: Pflege von Streuobstwiesen, Obstbaumpflege, 

Entnahme von Misteln, Neupflanzung, GE 05: Pflege von Gehölzbeständen, ge 01: Obstbaumpflege, ge 02: 

Neupflanzung von Streuobst, ge 05: Pflanzung lichter Laubwaldbestände 
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Flächen nordwestlich Lindental 

Das Vogelschutzgebiet zieht sich mit seinen zusammenhängenden Streuobstwiesen weiter 

Richtung Westen und umschließt den Weiler Lindental.  

 

 
Abb. 21 Auszug aus: Managementplan für das VSG 7123_441  

Teilkarte 1 Gebiet Lindental (Tier- und Landschaftsökologie Dr. J. Deuschle, BW: Beweidung, MA: ein- bis zwei-

schürige Mahd mit Abräumen, keine Düngung, GE 01: Pflege von Streuobstwiesen, Obstbaumpflege, Entnahme 

von Misteln, Neupflanzung, GE 05: Pflege von Gehölzbeständen, ge 01: Obstbaumpflege, ge 02: Neupflanzung 

von Streuobst, ge 05: Pflanzung lichter Laubwaldbestände 
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Entwicklungsziel und Maßnahmenkonzept: 

Der überwiegende Teil der Streuobstwiesen auf der Gemarkung Schlechtbach ist Teil der. des 

±ƻƎŜƭǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘŜǎ bǊΦ тмноппм α{ǘǊŜǳƻōǎǘ- und Weinberggebiete zw. Geradstetten, Ru-

ŘŜǊǎōŜǊƎΦΦΦάΦ !ǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ŜǳǊƻǇŀǿŜƛǘŜƴ .ŜŘŜǳǘǳƴƎ ŘƛŜǎŜǊ CƭŅŎƘŜƴ ƛǎǘ ŘƛŜ 9ǊƘŀƭǘǳƴƎ ōȊǿΦ hǇπ

timierung dieser Flächen vorrangig (Priorität I). Die Maßnahmen in diesen Bereichen sind flä-

chenscharf dargestellt im Managementplan Teilkarte 1 (Auszug siehe Abb. 7 und 8) 

 

Insbesondere handelt es sich Maßnahmen zur Etablierung einer zweischürigen Grünlandnut-

zung mit Abräumen des Mähguts, stellenweise Auflichtung der Gehölzsukzession, Erhaltungs- 

und Revitalisierungspflege der Baumbestände sowie das Schließen von Lücken im Baumbe-

stand. Insgesamt werden die Streuobstwiesen noch weitestgehend regelmäßig gemäht, der 

Anteil an Flächen mit fortgeschrittener Sukzession ist gering. Insbesondere im Galgenberg ist 

jedoch der Mistelbefall besorgniserregend und bringt bereits viele Bäume zum Absterben. Die 

örtlichen Bemühungen des Arbeitskreis Streuobst zur Mistelbekämpfung müssen daher inten-

siv fortgesetzt werden. Die im Rahmen des Life+ Projekts begonnenen Pflegemaßnahmen 

müssen dringend fortgesetzt bzw. wiederholt werden. 

 

Der Aufwertung des vorhandenen Trockenmauerkomplexes kommt eine sehr hohe Bedeu-

tung zu (Priorität I). So sollten im Rahmen einer Erstpflege alle überwachsenen Mauern soweit 

wie möglich freigestellt und stark verfallene Mauern saniert werden. Insbesondere auf voll 

besonnten Böschungen sollten lineare, selten gemähte Gras- und Krautsäume entwickelt wer-

den, vorzugsweise auch Abweidung durch Schafe (Triebwegkonzept). In den Hohlwegen sollte 

eine Pflege und Auflichtung der Gehölzbestände erfolgen.  

 

Vor allem wegen der fehlenden Standortvoraussetzungen eines Verbunds in die benachbarten 

Gemarkungen und Gebiete wäre die Schaffung von Austauschbeziehungen über wandernde 

Tierherden durch die Aufstellung eines Schaftriebkonzepts wünschenswert. Die Beweidung 

der Hangbereiche ist mit den Maßnahmen im Managementplan abzustimmen, da dort eine 

zweischürige Grünlandnutzung durch Mahd mit Abräumen empfohlen wird. Allerdings wer-

den momentan bereits viele Flächen beweidet.  

 
Abb. 21 Verbundachse am Galgenberg 

 
Abb. 22 Schafbeweidung am Galgenberg 
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Trittsteine und Verbundachsen  

Ein räumlich- funktionaler Biotopverbund trockener und mittlerer Standorte zwischen dem 

Galgenberg und dem Römerstein ist aufgrund der Entfernung von ca. 2 km zwischen den Kern-

flächen und der Barrierewirkung der Wieslauf, deren Talaue und der Landesstraße nur einge-

schränkt möglich.  

 

Die Austauschfunktion nach Süden und Norden in den trockenen Standorten ist aufgrund der 

Nordhänge mit fehlenden Standortvoraussetzungen und der allseits umgebenden ausgedehn-

ten Waldflächen stark begrenzt. Insofern ist in diesem Gebiet eine Verinselung trockener 

Standorte aufgrund der natürlichen Barrieren nicht zu vermeiden. Umso wichtiger ist die Stär-

kung der Kernflächen.  

 

Von hoher Bedeutung sind daher aber auch kleine Trittsteine, die sich durch selten gemähte 

Gras-/Krautsäume auf besonnten Böschungen innerhalb der topographisch stark bewegten 

Hänge befinden bzw. durch Auflichtung des Gehölzbestands entlang der Feldwege in den 

Hohlwegen entwickelt werden können. Die Schaffung von Austauschbeziehungen über wan-

dernde Tierherden durch die Aufstellung eines Schaftriebkonzepts ist wünschenswert.   

 

Bezüglich Biotopverbundsituation der mittleren Standorte ziehen sich die Streuobstwiesen als 

zusammenhängendes Band von Nord nach Süd, so dass die Austauschfunktion gewährleistet 

ist.  

 

6.2.1.2 Gebiet am Römerstein   

Die Maßnahmen in diesem Bereich wurden in Detailkarte 5 α{chlechtbach-Ostά (Römerstein) 

M 1: 5.000 dargestellt. 

 

5ŜǊ wǀƳŜǊǎǘŜƛƴ ƛǎǘ ¢ŜƛƭŦƭŅŎƘŜ ŘŜǎ ±ƻƎŜƭǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘŜǎ bǊΦ тмноппм α{ǘǊŜǳƻōǎǘ- und Weinberg-

gebiete zw. Geradstetten, Rudersberg...άΦ 9Ǌ ǿƛǊŘ ƎŜǇǊŅƎǘ Ǿƻƴ ŜƛƴŜƳ ŜƴƎŜƴ aƻǎŀƛƪ ŀǳǎ YŜǊƴπ

flächen mittlerer Standorte mit Streuobst und FFH-Mähwiesen, durchsetzt mit Kernflächen 

trockener Standorte wie Trockenmauern entlang der Wegeverbindungen und einem Mager-

rasen sowie Hohlwegen von Michelau zum Kirschenwasenhof.   

 

Ziel und Maßnahmenkonzept:  

Dem Erhalt der Streuobstbestände und der FFH-Mähwiesen sowie der Aufwertung der vor-

handenen Trockenmauern kommt eine sehr hohe Bedeutung zu (Priorität I). So sollten im Rah-

men einer Erstpflege Flächen mit Gehölzsukzession sowie alle überwachsenen Mauern soweit 

wie möglich freigestellt und stark verfallene Mauern saniert werden. Insbesondere auf voll 

besonnten Böschungen sollten lineare, selten gemähte Gras- und Krautsäume entwickelt wer-

den, vorzugsweise auch Abweidung durch Schafe (Triebwegkonzept). In den Hohlwegen sollte 
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eine Pflege und Auflichtung der Gehölzbestände erfolgen, sowie Zurückdrängen der Gehölz-

sukzession in den südexponierten Bereichen. In Abstimmung mit dem Managementplan sollte 

über eine Ausweitung der Beweidung diskutiert werden 

 

Trittsteine und Verbundachsen Richtung Osten, ostexponierte Hänge unterhalb Kirschen-

wasenhof (VA 16 Zielart Zauneidechse) 

Vom Römerstein aus sollten die ostexponierten 

Hänge zum Geißgurgelbach mit ihren ausge-

dehnten Streuobst- und / oder FFH-Mähwiesen 

nach Maßgabe des Managementplans erhalten 

und optimiert werden.  

Der Hang wird durchzogen von mehreren, zum 

Teil bis 1,5 m hohen offenen und voll besonnten 

Böschungen, die Trittsteine für den Biotopver-

bund trockener Standorte bzw. die Zielart Zau-

neidechse darstellen. 

Es bietet sich an, diese als Verbundachse (VA 16) 

zu den naheliegenden Kernflächen am Eichberg 

nordöstlich von Steinenberg (Gemarkung Stei-

nenberg) zu entwickeln.  

 

 

 

 
Abb. 23 gut erhaltende Trockenmauer am Römerstein 

 
Abb.24 sanierungsbedürftige Trockenmauer 

 
Abb.25 voll besonnte Böschung zwischen Römerstein 

und Geißgurgelbach 
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6.2.1.3 Fazit Vernetzung Biotopverbund trockener und mittlerer Standorte:  

Ein flächendeckendes Netz mit Kernflächen und Verbundlinien ist aufgrund der standörtlichen 

Gegebenheiten sowie natürlicher Barrierewirkungen der ausgedehnten Wälder sowie der 

Wieslauf und der Landesstraße nicht möglich. Umso mehr Bedeutung für einen räumlich-funk-

tionalen Biotopverbund liegt auf dem Erhalt der vorhandenen Kernflächen sowie der Schaf-

fung der Verbundachsen zur Förderung/ Revitalisierung der Austauschbeziehungen. Das Ge-

biet ist weitgehend Teil des Managementplans mit flächenscharfen Maßnahmen.  

 

Vorzugsweise ist der Biotopverbund trockener und mittlerer Standorte durch die Etablierung 

von zusammenhängenden Beweidungsgebieten und einem Triebwegkonzept zwischen den 

Beweidungsflächen herzustellen bzw. zu reaktivieren, da wandernde Tierherden für viele Ar-

ten mit eingeschränkter Mobilität als Ausbreitungshilfe dienen. Große Teile der Kerngebiete 

am Galgenberg und am Römerstein werden bereits beweidet. In Abstimmung mit dem Ma-

nagementplan soll daher die Ausweisung zusammenhängender Beweidungsgebiete und die 

Möglichkeit, mit den Tieren zwischen den Gebieten zu wandern (Triebwegkonzept), geprüft 

werden. Besonderes Augenmerk ist auf die rasante Zunahme und Ausbreitung der Mistel zu 

legen, die zunehmend die Vitalität der alten Baumbestände stark beeinträchtigt. 

 

6.2.1.4 Förderung von Offenlandarten- Flächen bei Hofgut Klotz 

Da die Feldlerche nur noch in zwei Bereichen nachgewiesen werden kann, sind in diesen Be-

reichen gezielte Maßnahmen im Sinne von produktionsintegrierten Maßnahmen wie Maß-

nahmen zur Ackerextensivierung wie Lichtäcker, Anlage von Ackerrandstreifen bzw. Lerchen-

fenstern oder linearer Gras-Krautsäume als Nahrungshabitat durchzuführen. Eine detaillierte 

Beschreibung siehe Kapitel 9.3 Schwerpunktgebiet Feldlerche. 

 

6.2.2 Biotopverbund feuchter Standorte und Gewässer 

Die Maßnahmen in diesem Bereich sind in Detailkarte 4 a und b Schlechtbach-Galgenberg und 

Lindental sowie Detailkarte 6 αSchlechtbach-Mitteά M 1:3.000 dargestellt. 

 

6.2.2.1 Kernflächen 

Die Kernflächen feuchter Standorte sind weitestgehend beschränkt auf die Talaue der Wies-

lauf und den Verebnungen des Linden- und Rohrbächles. Kleine Hangquellbereiche sind nur 

rudimentär vorhanden.  

 

Ziel und Maßnahmenkonzept: 

Bei den Kernflächen handelt es sich um geschützte Biotope, Ziel ist die Optimierung bzw. Auf-

wertung durch Förderung düngungsfreier Nutzung bzw. ein angepasstes Nutzungs- und Pfle-

geregime sowie die Einrichtung ungedüngter Pufferzonen. Eine weitere Nutzungsaufgabe ist 
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nicht zielführend. Insofern steht der Abschluss von Pflegeverträgen mit den jeweiligen Bewirt-

schaftern im Vordergrund der Biotopverbundmaßnahmen (Priorität I) 

 

6.2.2.2 Trittsteine und Verbindungslinien VA 18 bis 21 (Zielart Großer Feuerfalter) 

Ein dichtes Netz an Fließgewässern 2. Ordnung 

sowie an Wassergräben (Gewässer 3. Ordnung) 

prägen in weiten Teilen der Gemarkung Schlecht-

bach die Landschaft und bilden mit ihren Begleit-

strukturen lineare Trittsteinbiotope feuchter und 

mittlerer Standorte. 

Die Ausprägung der Saumstreifen mit feuchtety-

pischer Hochstaudenvegetation wie Mädesüß, 

Blutweiderich, Seggen und Baldrian wird durch 

die regelmäßige Mahd beeinträchtigt und ist häu-

fig nur noch rudimentär vorhanden.  

In den mehr oder weniger feuchtetypisch ausge-

prägten Randstreifen entlang dieser Gewässer 2. 

und 3. Ordnung befindet sich jedoch ein zum Teil 

eng verzahntes Mosaik aus mittleren und feuch-

ten Standorten, die die Basis für ein Verbundsys-

tem und die Entwicklung von Verbundachsen dar-

stellen. 

 

Entwicklungsziel und Maßnahmenkonzept: 

Insofern kommt der Entwicklung selten bzw. abschnittsweise gemähter gewässerbegleiten-

den Gewässerrandstreifen mit einer feuchtetypischen Vegetation eine sehr hohe Bedeutung 

zu, um einen Biotopverbund feuchter Standorte etablieren bzw. reaktivieren zu können. (Pri-

orität I). Zielführend ist ein Pflegemanagement durch Aufstellung eines Pflegeplans, mit dem 

gleichzeitig der Biotopverbund mittlerer Standorte als auch feuchter Standorte gefördert 

wird.  

 

Stark eingetiefte Gewässer sollten strukturell aufgewertet werden, um eine zusätzliche Ab-

senkung des Grundwassers zu verhindern. Durch die Eintiefung gehen nicht nur grundwasser-

nahe Standorte für feuchtetypische Vegetation verloren, sondern widersprechen auch den 

Zielen der Klimaresilienz zur Förderung der natürlichen Retentionsfunktion in der Landschaft.  

 

Höchste Priorität besitzen die Aufwertungsmaßnahmen Im Talbereich der Wieslauf (VA 19-

20). Dieser Defizitbereich wurde daher als Schwerpunktgebiet mit entsprechenden Detailpla-

nungen in den Maßnahmensteckbriefen ausgewählt (siehe Kapitel 9.1 Talaue zwischen Fa. 

Föhl und Ortsteil Schlechtbach 

 
Abb. 26 Wassergraben mit Resten an feuchte-

typischer Vegetation 
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6.2.2.3 Fazit Vernetzung Biotopverbund feuchter Standorte und Gewässer Schlechtbach:  

Der räumlich- funktionale Zusammenhang feuchter Standorte besteht aus dem umfangrei-

chen Gewässernetz, das die gesamte Landschaft linear erschließt. Kernflächen mit Feucht- und 

Nasswiesen sind dagegen nur rudimentär vorhanden. 

Daher sollten die vorhandenen Kernflächen optimiert und punktuell aufgewertet werden (Pri-

orität I), die Verbundachsen insbesondere durch Entwicklung von Gewässerrandstreifen und 

punktuelle Strukturanreicherung in den Gewässern ebenfalls optimiert und aufgewertet wer-

den. (Priorität I)  

Zielführend ist ein Pflegemanagement durch Aufstellung eines Pflegeplans, mit dem gleich-

zeitig der Biotopverbund mittlerer Standorte als auch feuchter Standorte gefördert wird. 

 

 
Abb. 27: Naturnah mäandrierendes Rohrbächle unterhalb des Sportplatzgeländes von Schlechtbach 
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6.3 Gemarkung Steinenberg 

 

6.3.1 Biotopverbund trockener Standorte 

Aufgrund der natürlichen Standortverhältnisse beschränkt sich der Biotopverbund trockener 

Standorte auf der Gemarkung Steinenberg weitestgehend auf die die Süd- bis Südostorien-

tierten Hänge des Eichberg/ Fockenberg sowie den südwestorientierten Hang der Kreuzhal-

de. 

 

6.3.1.1 Gebiet Eichberg/ Fockenberg 

Die Maßnahmen in diesem Bereich sind in Detailkarte 7 αSteinenberg Eichberg-Fockenbergά 

M 1:3.000 dargestellt. 

Kernfläche 143 , Trittstein 1401 und 1402 und VA 16 

Der Eichberg wird auf dem mittleren Weg begleitet von einer Reihe von ca. 0,5 bis 1 m hohen 

Trockenmauern, die als Kernflächen kartiert wurden.  

Zwischen den Trockenmauern finden sich 

wegbegleitende Böschungen mit me-

sotropher Saumvegetation wie Oreganum, 

Zypressen-Wolfsmilch oder Odermennig. In 

Teilbereichen breiten sich Schlehenhecken 

durch Sukzession aus. Der Komplex aus Bö-

schungen und Trockenmauern stellt eine sehr 

wichtige Verbindungslinie dar, insbesondere 

für die Zielart Zauneidechse. Das Potenzial 

trockener Standorte setzt sich fort entlang der 

Zufahrtstraße nach Obersteinenberg sowie 

der Böschungen entlang des oberen Feldwegs 

am Fockenberg.  

 

Zur Aufwertung / Optimierung des Bereichs sind insbeson-

dere Maßnahmen wie Freilegung der Trockenmauern und 

der voll besonnten Böschungen, Entwicklung selten gemäh-

ter Böschungen mit Saumvegetation trockener bis mittlerer 

Standorte mit Kontrolle der Gehölzsukzession geeignet. 

Aufgrund der naturschutzfachlichen Bedeutung des Gebie-

tes mit einem ausgedehnten Komplex hochwertiger Bioto-

pelementen trockener und mittlerer Standorte und der 

Lage im Vogelschutzgebiet gilt sind Maßnahmen mit Priori-

tät I umzusetzen.  

  

 
Abb. 28: Blick auf den Eichberg bei Steinenberg 

 
Abb. 29: überwachsene Trockenmauer 
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6.3.1.2 Gebiet Kreuzhalde Trittstein 1304 und VA 16a 

Die Maßnahmen in diesem Bereich sind in Detailkarte 7a αYǊŜǳȊƘŀƭŘŜά ŘŀǊƎŜǎǘŜƭƭǘΦ 

Auch die Kreuzhalde wird durchzogen von 

wegbegleitenden Böschungen trockener bis 

mittlerer Standorte mit stellenweiser me-

sotropher Vegetation und zunehmender 

Sukzession durch Schlehenhecken. Auch hier 

ist die Etablierung einer Verbundachse mit 

Schwerpunkt Zielart Zauneidechse durch die 

Entwicklung selten gemähter Böschungen 

mit Saumvegetation mit Kontrolle der Ge-

hölzsukzession im Sinne des Biotopverbunds 

sinnvoll. Aufgrund der naturschutzfachlichen 

Bedeutung des Gebietes und der Lage im Vo-

gelschutzgebiet gilt sind Maßnahmen mit 

Priorität I umzusetzen.  

 

  

 
Abb.29: Blick auf die Kreuzhalde 

 
Abb. 30: südexponierte Böschung in der Kreuzhalde 

 

 
Abb.31: unterer Weg in der Kreuzhalde 
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6.3.2 Biotopverbund mittlerer Standorte 

Die Maßnahmen in diesem Bereich sind in Detailkarte 7 Steinenberg Eichberg-Fockenberg M 

1:3.000 und Detailkarte 8 Kreuzhalde M 1:3.000 dargestellt. 

 

Die Gemarkung nördlich und östlich von Steinenberg ist (Eichberg/ Fockenberg/ Kreuzhalde) 

geprägt von ausgedehnten Streuobstwiesenkomplexen, durchzogen von zahlreichen FFH-

Mähwiesen. Die im Managementplan beschriebenen Maßnahmen zur Erhaltung und Optimie-

rung dieser Kernflächen sind mit Priorität I umzusetzen. 

 
Abb. 32: Auszug aus: Managementplan für das VSG 7123_441 Teilkarte 1 Gebiet Steinenberg  (Tier- und Land-

schaftsökologie Dr. J. Deuschle, BW: Beweidung, MA: ein- bis zweischürige Mahd mit Abräumen, keine Düngung, 

GE 01: Pflege von Streuobstwiesen, Obstbaumpflege, Entnahme von Misteln, Neupflanzung, GE 05: Pflege von 

Gehölzbeständen, ge 01: Obstbaumpflege, ge 02: Neupflanzung von Streuobst, ge 04: Entnahme von Koniferen 

und anderen standortfremden Gehölzen, ge 05: Pflanzung lichter Laubwaldbestände 
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6.3.3 Biotopverbund feuchter Standorte und Gewässer 

Die Gemarkung und der Ortsteil Steinenberg sind durchzogen von einem Netz an Fließgewäs-

sern. Insofern bilden die Gewässer II. Ordnung Tannbach, Geißgurgelbach und der Trosenbach 

das Gerüst für das Verbundsystem feuchter Standorte. Es handelt sich zu einem großen Teil 

um naturnah verlaufende Gewässer mit einem durchgehenden gewässerbegleitenden Au-

waldstreifen typischer Ausprägung. In den grundwassernahen Bereichen haben sich einige 

Nasswiesen, Seggenriede und/ oder Röhrichtbestände entwickelt. Diese wurden in weiten Tei-

len im Rahmen der Biotopkartierung 2022 bestätigt, wenn auch in der Ausdehnung verändert. 

Erfreulich ist die Ausdehnung der vom NABU gepflegten Kernfläche im Bereich Zusammenfluss 

von Trosenbach und Tannbach. 

 

Die Gewässerrandstreifen mit Elementen mittlerer bis feuchter Standorte bilden wiederum 

das Gerüst für den räumlich- funktionalen Biotopverbund.  Aufgrund seiner Bedeutung wur-

de das Tannbachtal südlich von Steinenberg als Schwerpunktgebiet mit Detailplanungen aus-

gewählt (siehe Kapitel 9.2) 

 

6.4 Gemarkung Rudersberg 

Die Gemarkung Rudersberg wird geprägt durch die Wieslauf und ihre Talaue. An der östlichen 

Gemarkungsgrenze bei der Laufenmühle fließt die Wieslauf von Ost nach West in einem zu-

nächst schmalen Talbereich mit den Seitentälern des Strümpfelbachs bei Steinbach und dem 

Igelsbach bei Klaffenbach. Der Talbereich weitet sich im Bereich Oberndorf, südlich davon lie-

gen die Erhebungen mit der prägnanten Burg Waldenstein und der Ortschaft Zumhof. Etwa in 

der Ortsmitte von Rudersberg schwenkt der Verlauf der Wieslauf wiederum, ab hier verläuft 

das Tal von Nord nach Süd. 

 

Entsprechend diesem Verlauf wird die Wieslauf zunächst begleitet von ausgedehnten kühlen, 

schattigen Nordhängen mit Wald und Streuobst am Hangfuß. Auf der Gegenseite von zum Teil 

steilen Südhängen mit Streuobst, einem hohen Anteil an FFH-Mähwiesen sowie zum Teil noch 

Magerrasen. Dieser Abschnitt wird durchzogen von der Bahnlinie der Museumsbahn Schwä-

bischer Wald, die regelmäßig an den Wochenenden zahlreichen Touristen eine Fahrt durch 

diesen romantischen Bereich des Wieslauftals über zwei beeindruckende Viadukte bei Klaf-

fenbach und bei Steinbach bis auf die Höhen des Welzheimer Wald und damit ein besonderes 

Erlebnis ermöglicht.  

 

Der Siedlungsbereich von Rudersberg zieht sich westwärts in das Tal des Glasofenbachs. Präg-

nant ist der südwestexponierte Hang des Eichbergs, eher versteckt liegen die südwest- bis 

südostexponierten Hänge, die sich um den Rickertsbühl ziehen.   
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6.4.1 Biotopverbund trockene Standorte 

Die Kernflächen trockener Standorte liegen entlang der Südhänge und werden überwiegend 

durch Trockenmauerkomplexe und Hohlwege geprägt, im Bereich Kirschhaldenhof und Bir-

kenberghof kommen Reste ehemals ausgedehnter Magerrasen hinzu. Prägnant ist die Burg 

Waldenstein mit ihren naturschutzfachlich sehr hochwertigen Süd- bis Südosthängen und dem 

am Waldrand gelegenen ND Jägerhölzle mit zahlreichen seltenen Tier- und Pflanzenarten 

 

Die Kernflächen trockener Standorte liegen entlang der Südhänge und werden überwiegend 

durch Trockenmauerkomplexe und Hohlwege geprägt, im Bereich Kirschhaldenhof und Bir-

kenberghof kommen Reste ehemals ausgedehnter Magerrasen hinzu. Prägnant ist die Burg 

Waldenstein mit ihren naturschutzfachlich sehr hochwertigen Süd- bis Südosthängen und dem 

am Waldrand gelegenen ND Jägerhölzle mit zahlreichen seltenen Tier- und Pflanzenarten. 

Bis auf die Magerrasen am Rickertsbühl liegen alle Kernflächen trockener Standorte im Vogel-

schutzgebiet bzw. FFH-Gebiet Welzheimer Wald, es liegen daher flächenscharfe Planungsvor-

schläge im Rahmen der Managementpläne vor, die mit Priorität I umgesetzt werden sollten. 

Im Rahmen der Biotopverbundplanung werden sie durch Maßnahmen zur Verbesserung der 

Verbundsituation trockener Standorte ergänzt, insbesondere die Freilegung, Sanierung und 

evtl. Neubau von Trockenmauern. Im Bereich Kirschhaldenhof, Birkenberghof Richtung Klaf-

fenbach sollte zudem ergänzend ein Beweidungsprojekt mit Erstpflegemaßnahmen und groß-

flächiger Beweidung in Diskussion gebracht werden. Auch hier sollte über die Ausweitung der 

Beweidung, die Abgrenzung zusammenhängender Beweidungsgebiete und die Verbindung 

der Flächen über Triebwege diskutiert werden.  

 

6.4.1.1 Gebiet westlich Rudersberg- Rickertsbühl 

Die Maßnahmen in diesem Bereich sind in Detailkarte 9 Rudersberg Rickertsbühl M 1:3.000 

dargestellt. 

 

An den Südhängen der Erhebung des Rickertsbühl liegen ausgedehnte Magerrasen, die noch 

weitgehend beweidet werden und nach Osten hin in ausgedehnte Flachland-Mähwiesen in 

gutem Erhaltungszustand übergehen. Hier steht die Erhaltung der extensiven Beweidung und 

Mahd im Vordergrund, über eine extensive Beweidung der FFH-Mähwiesen sollte diskutiert 

werden. 

 

Aufgrund der Distanz zu den Kernräumen trockener Standorte am Galgenberg und Eichberg 

von jeweils ca. 2 km ist aus Sicht des Biotopverbunds auch hier vorrangig ein Triebwegkon-

zept anzustreben (vgl. Verbundachse 23 und 22 Zielart Zauneidechse). 
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6.4.1.2 Trittsteine RÜB Mittelbach und RÜB Glasofen 

Die Maßnahmen in diesem Bereich sind in Detailkarte 9a αRudersberg Westά Řargestellt. 

 

Trittsteine befinden sich entlang der westexponierten Böschungen des RÜB Mittelbach sowie 

des RÜB Glasofen (TS 1505 und 1506). Hier sind Aufwertungsmaßnahmen sinnvoll, um die 

Habitatfunktion und damit die Wirksamkeit als Trittstein zwischen Eichberg und Rickerstbühl 

zu stärken, zum Beispiel durch extensive Grünlandnutzung und Etablierung selten gemähter 

Saumstrukturen, abschnittsweise Pflege der Gebüschstrukturen sowie Einbringen von Habi-

tatelementen für die Zauneidechse.  

 

Die Weiterführung der Ver-

bundachse zum Eichberg 

sollte über eine Aufwertung 

der hohen Böschung am Feld-

weg (Trittsein 1601) sowie 

über die Aufwertung bzw. Op-

timierung des hohlwegartigen 

Fußwegs im Bereich Kernflä-

che 153 erfolgen. 

 

 

 

 

 

  

 
Abb. 33: Beweidete Magerrasen am Rickertsbühl 

 
Abb. 34 FFH-Mähwiesen am Rickertsbühl 

 
Abb.35 Hohlwegartiger Fußweg zum Eichberg bei Rudersberg 
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6.4.1.3 Gebiet Eichberg-Rosenberg 

Die Maßnahmen in diesem Bereich sind in Detailkarte 9a Rudersberg West, Detailkarte9b 

Eichberg-Rosenberg , Detailkarte 10 Rudersberg-Nord dargestellt. 

 

Die Kernflächen am Eichberg und Rosenberg bei Oberndorf sind durchzogen von Trockenmau-

ern, die zum Teil überwachsen und/oder sanierungsbedürftig sind. Zum Erhalt der Funktions-

fähigkeit der Kernflächen sind diese vorrangig freizulegen und zu sanieren, eine Ergänzung 

durch Neubau von Trockenmauern ist je nach Standort sinnvoll, ergänzt durch eine abschnitts-

weise Pflege der Saumstrukturen entlang der Böschungen. 

Trittstein 1702, 1703 und Verbundachse 24: 

Diese Fußwegeverbindung von der Ortslage 

Oberndorf Richtung Rosenberg bzw. Wald 

bietet mit seinen hohlwegartigen Strukturen 

und artenreichen Saumstrukturen und Tro-

ckenmauern auf den ca. 1 m hohen Böschun-

gen einen idealen Ansatzpunkt zur Optimie-

rung der Verbundsituation.  

Als Aufwertungsmaßnahmen kommen ins-

besondere die Freilegung der Trockenmau-

ern, eine abschnittsweise Pflege der Saum-

vegetation, aber auch der Neubau von Tro-

ckenmauern in Frage 

 

6.4.1.4 Gebiet Kirschhaldenhof bis Klaffenbach 

Die Maßnahmen in diesem Bereich sind in Detailkarte 11 a und 11b Museumsbahn M 1: 3.000 

dargestellt. 

 

Aufgrund der standörtlichen Verhältnisse ist die Anzahl der Trittsteine trockener Standorte 

zwischen den Kernflächen gering, der Aufbau von Verbundlinien ist auch hier entlang von be-

sonnten Böschungen entlang von Feldwegen über die Entwicklung selten gemähter Gras-

/Krautsäume zu empfehlen.  

 

Verbundachse 26 

Insbesondere stehen hier Aufwertungsmaßnahmen im Bereich der südexponierten Böschun-

gen der Museumsbahn Schwäbische Waldbahn im fachlichen Fokus, da sie eine ideale Ver-

bindungslinie der Flächen zwischen Oberndorf, Klaffenbach und Steinberg mit einem engen 

Nebeneinander von trockenen und mittleren Standorten darstellen. Sie wurden daher als 

Schwerpunktgebiet siehe Kapitel 8.1 ausgewählt. Die Maßnahmen sind mit Priorität I umzu-

setzen. 

 
Abb. 36: Hohlwegartiger Fußweg zum Rosenberg 



 

 

 

roosplan  20.084 Rudersberg Biotopverbundplanung                     08.12.2024                      56 

 

6.4.2 Biotopverbund mittlerer Standorte 

6.4.2.1 Gebiet um Rudersberg  

Die Maßnahmen in diesem Bereich sind in Detailkarte 9 Rudersberg Rickertsbühl sowie im 

Managementplan Vogelschutzgebiet Teilkarte 1 dargestellt. 

 

Der Biotopverbund mittlerer Standorte ist aufgrund der ausgedehnten Streuobstwiesen na-

hezu lückenlos vorhanden. Die Streuobstbestände werden durchzogen von einem Mosaik aus 

FFH-Mähwiesen, die im Bereich Rickertsbühl sogar großflächig in Erhaltungszustand A einge-

stuft wurde. Da sich auch in diesem Gebiet die Mistel stark ausbreitet und die Obstbaumbe-

stände gefährdet, steht neben dem Abschluss von Extensivierungsverträgen der FFH-Mähwie-

sen die regelmäßige Pflege der Baumbestände mit der Entfernung der Mistel im Vordergrund 

der Maßnahmen 

 

6.4.2.2 Gebiet Südhänge im oberen Wieslauftal zwischen Rudersberg und Klaffenbach  

Die Maßnahmen in diesem Bereich sind in den Detailkarten 9 b Eichberg-Rosenberg/ 10 Ru-

dersberg Nord / 11a und 11 b Museumsbahn sowie im Managementplan Vogelschutzgebiet 

Teilkarte 1 dargestellt. 

 

Das Gebiet ist geprägt durch große zusammenhängende Streuobstwiesenkomplexe sowie ei-

nem engen Mosaik an FFH-Mähwiesen. Diese finden sich schwerpunktmäßig und zum Teil fast 

zusammenhängend in den Bereichen: Rosenberg, zwischen Daukernbach und Klingenbächle, 

zwischen Lehrklinge und Bakernbach, zwischen Birkenberghof und Klaffenbach, sowie Süd-

hänge bei Burg Waldenstein im FFH-Gebiet Welzheimer Wald 

 
Abb. 37: südexponierte Böschungen am Viadukt 

 
Abb. 38 Hohlwegartige Strukturen entlang Bahntrasse 
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Das Vogelschutzgebiet erstreckt sich vom Eichberg bis nach Klaffenbach, die im Management-

plan Teilkarte 1 flächenscharf dargestellten Maßnahmen sind vorrangig umzusetzen. Ergän-

zend dazu sollte über eine Ausweitung der Beweidung und ein Triebwegkonzept diskutiert 

werden, um die Funktionsfähigkeit dieser Kernflächen zu erhalten bzw. zu optimieren.  

 

Verbundachse 26 

Der unter Kapitel 6.4.1 4dargestellte Aufbau einer Verbundlinie entlang der Museumsbahn 

Schwäbischer Wald dient gleichzeitig der Optimierung der Lebensraumfunktionen und Aus-

tauschbeziehungen mittlerer Standorte.  

 

6.4.2.3 Gebiet Klaffenbach bis Steinbach 

Die Maßnahmen in diesem Bereich sind in Detailkarte 12 Klaffenbach-Steinbach dargestellt. 

 

Dieses Gebiet ist geprägt von einer hohen und kleinräumigen Standortvielfalt in dem enger 

werdenden Wieslauftal, seinem Hangbereich, der gegliedert ist durch die Trasse und Böschun-

gen der Museumsbahn und dem Talbereich mit der naturnah ausgeprägten Wieslauf und dem 

Mühlkanal zwischen Sauerhöfle und Klaffenbach, der überwiegend trocken gefallen ist, jedoch 

ein naturnahes Bachbett und einen artenreichen Gehölzstreifen aufweist. 

 

So finden sich Böschungen mit artenreichen Gehölzstrukturen und Feldhecken sowie Grün-

land und Saumstrukturen trockener und mittlerer Standorte, Streuobstbestände, FFH-Mäh-

wiesen sowie feuchte Quellhorizonte und die naturnah ausgeprägte Klinge des Strümpfel-

bachs mit seinem gewässerbegleitenden Auwaldstreifen. 

Auch hier ist die Trasse der Museums-

bahn das zentrale Verbindungselement 

trockener, mittlerer aber auch feuchter 

Standorte, wo insbesondere über exten-

sive Nutzung des Grünlands und der 

Saumstrukturen sowie eine abschnitts-

weise Pflege der Gehölzbestände eine 

wichtige Verbindungsachse bis nach 

Steinbach geschaffen bzw. optimiert 

werden kann. Ab dem Weiler Steinbach 

dominiert der Wald bis zur Gemarkungs-

grenze.  

 
Abb. 39: Viadukt Steinbach 
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Abb. 40: Feldweg zum Viadukt Steinbach mit Obst-

baumreihen und besonnten Böschungen 

 

Abb. 41: Bahntrasse mit hohen Böschungen beim-

Bahnhof Klaffenbach 

 

6.4.2.4 Gebiet Nordhänge im oberen Wieslauftal zwischen Rudersberg und Steinbach 

Die Maßnahmen in diesem Bereich sind in Detailkarte 13 Klaffenbach- Burghöfle dargestellt. 

 

Angrenzend an den Auenbereich finden sich zahlreiche Streuobstbereiche, die trotz der Hang-

lage noch weitgehend gepflegt werden. Lediglich im Bereich Schloßhöfle- Burghöfle werden 

aufgrund der sehr steilen Lage größere Bereiche nicht mehr genutzt, die Folge sind starker 

Pflegerückstand der Bäume sowie zunehmende Verbuschung. Eine Erhaltung des Gebietes 

wäre durch eine großflächige Beweidung und die Entwicklung einer halboffenen Landschaft 

als Folgenutzung der Streuobstwiesen denkbar, die die Funktion als Kernfläche und gleichzei-

tig die Durchgängigkeit für Arten der mittleren Standorte auch langfristig erhalten könnte.  

 

6.4.2.5 Gebiet Burg Waldenstein 

Die Maßnahmen in diesem Bereich sind in Detailkarte 14 Burg Waldenstein sowie im Manage-

mentplan FFH-DŜōƛŜǘ α²ŜƭȊƘŜƛƳŜǊ ²ŀƭŘά dargestellt 

 

Die zum Teil steilen nord- bis nordwestexponierten Hänge zwischen der Burg Waldenstein und 

dem Weiler Zumhof sind ebenfalls durch große Streuobstwiesenkomplexe geprägt, die bis auf 

die steilsten Bereiche noch weitgehend genutzt und gepflegt werden. Hier ist der Erhalt durch 

Nutzung und Pflege der Obstbaumbestände vorrangig. Eine Extensivierung der Grünlandnut-

zung und somit der Erhalt und eine Ausweitung der FFH-Mähwiesen ist wünschenswert.  

Die Maßnahmen sind im Managementplan FFH-DŜōƛŜǘ α²ŜƭȊƘŜƛƳŜǊ ²ŀƭŘά ¢ŜƛƭƪŀǊǘŜ н flä-

chenscharf dargestellt  
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6.4.3 Biotopverbund feuchter Standorte und Gewässer 

6.4.3.1 Gebiet oberes Wieslauftal zwischen Steinbach und Oberndorf 

Die Maßnahmen in diesem Bereich sind in den Detailkarten 11a/ 11b / 12 /13 dargestellt. 

 

Prägend in diesem Bereich sind die noch weitgehend naturnah fließende Wieslauf und ihre 

gewässerbegleitende Auwaldstreifen. Das Gewässerentwicklungskonzept Wieslauf enthält für 

diesen Abschnitt der Wieslauf überwiegend Maßnahmen zur Erhaltung, aber auch zur Ent-

wicklung in Bezug auf Querprofil, Uferbewuchs und ökologische Durchgängigkeit insbeson-

dere unterhalb Klaffenbach.  

 

Zum Erhalt und Optimierung des Biotopverbunds stehen dabei Maßnahmen der naturgemä-

ßen Gewässerpflege und ςunterhaltung als auch eine Optimierung durch Entwicklung selten 

gemähter Gras-/Krautsäume im Gewässerrandstreifen entlang der Wieslauf und ihren Seiten-

zuflüsse im Fokus. Sie bilden ein essenzielles Gerüst für die Funktionsfähigkeit der Lebens-

räume und des räumlich-funktionalen Verbunds. 

 

Die von Norden her zufließenden Gewässer Igelsbach, NN-LK 8, NN-LK 3 und der Strümpfel-

bach durchziehen die Südhänge und bilden dort eine wertvolle Strukturanreicherung der von 

trockenen-mittleren Standorten dominierten Hangbereiche. Eine Durchgängigkeit ist auf-

grund der Bahntrasse sowie der Landesstraße 1080 nicht gegeben und ohne aufwändige Maß-

nahmen nicht herzustellen. Umso bedeutender ist die Verbesserung der Lebensraumfunktion 

der Teilabschnitte (VA 28). In diesem Zusammenhang ist auch eine Aufwertung der zum Teil 

grabenartig ausgebauten unteren Abschnitte von Bakernbach und NN-LC 3 im Bereich der 

landwirtschaftlich genutzten Talaue zu sehen.  

 

Als weiterer Schwerpunkt sollten Maßnahmen im Bereich Oberndorf mit Klingenbächle, Dau-

kernbach und Bakernbach im Hinblick auf den dezentralen Hochwasserschutz geplant werden. 

Hierzu sind seitens der Gemeinde Rudersberg Überlegungen bzw. Planungen in Erarbeitung. 

Im Zuge der Konkretisierung sollte dabei versucht werden, naturnahe Gewässer- und Feucht-

strukturen in die Planungen zu integrieren. 

 

Trotz der zahlreichen Gewässer und quelligen Hangbereiche finden sich wenige Feuchtbiotope 

als Kernflächen. Zur Stärkung des Biotopverbunds ist daher die Etablierung von feuchtetypi-

schen Strukturen im Bereich der Gewässerrandsteifen, insbesondere selten gemähte Saum-

streifen auf denen sich meist ohne weitere Maßnahmen ein feuchtetypischer Hochstauden-

saum entwickelt, von besonderer Bedeutung. 
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6.4.3.2 Gebiet westlich Rudersberg 

Die Maßnahmen in diesem Bereich sind in den Detailkarten 9 Rudersberg-West / 9c Ruders-

berg Freibad dargestellt. 

 

Dieses Gebiet wird durchzogen von den Gewässern 2. Ordnung Glasofenbach, Mittelbach 

und Schmidbächle. Auch hier stehen die Maßnahmen zur naturgemäßen Gewässerpflege 

und -unterhaltung sowie die Entwicklung selten genutzter Randstreifen mit abschnittsweiser 

Mahd im Vordergrund. Durch eine Renaturierung des verdolten Gewässers NN-CH 1, das in 

den Glasofenbach mündet, sollte die Anbindung an den Oberlauf beim Eulengereut wieder-

hergestellt werden. Momentan verläuft dieses Gewässer 2. Ordnung als Wegseitengraben 

(Trittstein 1602). 

 

Beim Mittelbach finden sich mehrere Feuchtbiotope (Kernfläche 157), deren Wertigkeit 

durch Extensivierungsverträge und ungedüngte Puffersteifen optimiert werden sollten. Der 

Verlauf im flachen Gelände bietet sich an für eine Wiedervernässung bzw. Ausweitung der 

Feuchtbiotope insbesondere im Bereich der Gewässerrandstreifen. Dies Betrifft auch das 

Schmidbächle südlich des Freibads Rudersberg, wo der begradigte Verlauf hohes Aufwer-

tungspotenzial bietet. (Trittstein 1501). 

 

  

Abb. 42 und 43 RÜB Mittelbach und Waldteich 
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6.5 Mannenberg 

Die Maßnahmen in diesem Bereich sind in Detailkarte 15 Mannenberg dargestellt. 

 

Kernflächen 

Mannenberg ist geprägt durch die Hangbereiche mit Streuobstwiesenkomplexen westlich des 

Siedlungsbereiches. Beeindruckend sind die fast 6 ha großen Komplexe an FFH-Mähwiesen, 

davon eine zusammenhängende Fläche von 1,1 ha in Erhaltungszustand A und weitere 2 ha in 

Erhaltungszustand C. Das Gebiet östlich von Mannenberg ist geprägt durch die leicht wellige, 

durch landwirtschaftliche Nutzung geprägte Hochebene, die sich bis zur Gemarkungsgrenze 

zieht. Im Bereich Äußeres Feld finden sich ausgedehnte FFH-Mähwiesen und auf staunassen 

Flächen wertvolle Feuchtwiesen. 

 

Der Fokus besteht auf der Erhaltung und der Ausweitung düngungsarmer Grünlandnutzung 

auf mittleren als auch feuchten Standorte. Hierzu wird ein Projektgebiet vorgeschlagen, um 

die Landwirte auf die besondere Situation und Verantwortung zum Erhalt und der Optimie-

rung dieser Flächen hinzuweisen und die Einbindung in die betrieblichen Strukturen sowie 

Fördermöglichkeiten zu diskutieren. Es sollte darauf hingewirkt werden, dass die Bewirt-schaf-

ter dieser Flächen eine vom Land geförderte betriebliche Biodiversitätsberatung in An-spruch 

nehmen können.  

 

Verbundachse 30 

Der Aufbau von Verbundlinien wird im nördlichen Bereich durch Pflanzung bzw. Ergänzung 

von wegbegleitenden Baumreihen vorgeschlagen, insbesondere im Hinblick auf Flugrouten 

für Fledermäuse. VA 30 soll eine Verbindungslinie zur Gemarkung Althütte schaffen. 

 

Abb.44 Blick auf die Haube 

 

Abb. 45 Großer Wiesenknopf bei Mannenberg 
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6.6 Königsbronnhof  

Die Maßnahmen in diesem Bereich sind in Detailkarte 16 Königsbronnhof dargestellt 

 

Kernflächen 

Die Flächen um Königsbronnhof werden geprägt durch ein Mosaik aus Streuobstwiesen, 

Baumreihen und einem Komplex aus FFH-Mähwiesen (10,6 ha) davon ca. 1/3 in Erhaltungszu-

stand B, 2/3 in Erhaltungszustand C. Auch hier wird ein Projekt zur Einbindung der Landwirte 

wie in Mannenberg empfohlen. 

 

In den südexponierten Hängen unterhalb des Siedlungsbereiches befindet sich ein großer Be-

reich der ehemaligen Streuobstwiesen in einem fortgeschrittenen Sukzessionsstadium (Fläche 

2706). In diesem Gebiet bietet sich eine Erstpflege zur Auflichtung der durch Sukzession weit-

gehend überwachsenen Flächen und eine Folgepflege durch ein zusammenhängendes Bewei-

dungsgebiet an. Eine potenzielle Integration der noch gepflegten Streuobstwiesen zur Arron-

dierung des Beweidungsgebietes sollte in Einzelgesprächen mit Grundstückseigentümern 

bzw. Nutzern diskutiert werden. 

Aufgrund des hohen Anteils an artenreichen Mähwiesen in der unmittelbaren Umgebung be-

steht in diesen Flächen ein hohes Potenzial zur Entwicklung artenreicher Magerwiesen, evtl. 

auch im Rahmen eines FFH-Mähwiesenkonzepts zur Kompensation bei Inanspruchnahmen 

vorhandener FFH-Mähwiesen durch Bauprojekte. Die Kombination Beweidungsprojekt und 

Entwicklung von FFH-Mähwiesen erfordert jedoch die Aufstellung eines abgestimmten Bewei-

dungskonzepts, um nachteilige Auswirkungen der Beweidung auf das Artenspektrum zu ver-

hindern. 

 

 

Abb.46: Streuobstwiesen und Sukzessionsbereiche 

 

Abb. 47: fortgeschrittene Sukzession 
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Verbundachsen 

In Ergänzung dazu bietet sich ein hohes Po-

tenzial zur Entwicklung magerer Saumstrei-

fen und die Optimierung des Lebensraums 

für die Zielart Zauneidechse durch Aufwer-

tungsmaßnahmen entlang der hohen süd-

exponierten Böschung (Trittstein 2702) 

zum Beispiel durch Auflichtung der be-

schatteten Bereiche, eine abschnittsweise 

Mahd sowie die Pflanzung kleiner Gruppen 

mit Rosenbüschen als Strukturanreiche-

rung und Rückzugsraum an.  

 

 

 

 

 

6.7 Edelmannshof 

Die Maßnahmen in diesem Bereich sind in Detailkarte 17 Edelmannshof dargestellt 

 

Der Edelmannshof ist eine Rodungsinsel auf der Hochfläche zwischen Rudersberg und Welz-

heim und auch heute noch in erster Linie durch die landwirtschaftlichen Höfe und dem diese 

umgebenden Streuobstgürtel geprägt. Entlang der Waldränder finden sich einige feuchte 

Standorte und Quellhorizonte (Kernfläche 280). Die zum Teil durch hohe Beweidungsintensi-

tät beeinträchtigten Flächen können durcheine angepasste Nutzung, eine Entfernung der 

Fichten und die Anlage von Kleinstgewässern für die Gelbbauchunke aufgewertet werden kön-

nen (insbesondere Trittstein 2804).  

 

Zur Verbesserung der Verbundsituation feuchter Standorte bietet sich die Etablierung selten 

gemähter feuchter Hochstaudensäume entlang des Wassergrabens Trittstein 2803 an, der 

den Wiesenbereich im Norden durchzieht.  

  

 
Abb. 48 Feldweg mit südexponierten Böschungen 
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7 ½ǳǎŀƳƳŜƴŦŀǎǎǳƴƎ 

7.1 Trockene Standorte 

Aufgrund der Geologie sowie der natürlichen standörtlichen und klimatischen Gegebenheiten 

ist der Anspruchstyp trockene Standorte auf dem Gebiet der Gemeinde Rudersberg weitest-

gehend auf die oberen, meist steilen bis sehr steilen, süd- und südwestexponierten Bereiche 

der Keuperhänge beschränkt. Da diese Bereiche historisch meist als Weinberge genutzt wur-

den, werden die Kernflächen überwiegend aus von Trockenmauern durchzogenen mageren 

Wiesen bzw. Streuobstwiesen gebildet. Trotz aller Schwierigkeiten werden sie meist noch ge-

nutzt oder gepflegt, teilweise beweidet. 

 

In vielen Kernflächen ist die Biotopfunktion dieser Standorte trotz eingestreuter Brachflächen 

oder Flächen mit suboptimaler Nutzung des Grünlands (Mähen und Liegenlassen des 

Mähguts) sowie stellenweiser Gehölzsukzession an Trockenmauern noch weitgehend erfüllt, 

so dass in diesen Bereichen als Entwicklungsziel Erhaltung/ Optimierung definiert wurde.  

 

Außerhalb dieser flächigen Kerngebiete liegen verstreut die ebenfalls als Kernflächen definier-

ten, als nach § 30 NatSchG geschützte Biotope erfassten Trockenmauern. Diese sind jedoch 

meist nur kleinflächig und eher als Trittsteinbiotop bzw. unter dem Aspekt Aufbau lokaler Ver-

bundachsen, insbesondere für die Zielart Zauneidechse anzusehen und wurden daher meist 

unter diesem Aspekt in die Planung einbezogen.  

 

In Kern- und Verbundflächen, in denen Defizite wie zum Beispiel ein höherer Anteil an fortge-

schrittener Sukzession, eingefallene oder teilweise abgetragene Trockenmauern festgestellt 

wurden, wurde als Ziel Aufwertung definiert.  

 

Bei den Hohlwegen handelt es sich im Planungsgebiet meist um von Gehölzen und Hecken 

bestandenen alte Wegeverbindungen, für die eine enge Verzahnung von trockenen und mitt-

leren Standorten typisch ist und den Übergangsbereich für den Biotopverbund trockener und 

mittlerer Standorte bilden. Hohlwege mit nahezu senkrechten bzw. sehr hohen Böschungen 

mit einem hohen Anteil an Rohbodenstandorten als Lebensraum hochspezialisierter Arten 

sind im Planungsgebiet nicht vertreten. Sie stellen aber im Zusammenhang mit den oben ge-

nannten Trockenmauern sowie süd-südwest bis südostorientierten Böschungen mit stellen-

weiser magerer Saumvegetation und Rohbodenstandorten wichtige Elemente dar für den Auf-

bau lokaler Verbundachsen für die Zielart Zauneidechse sowie im Verbund mit Mager-Tro-

ckenrasen auch der Schlingnatter. 
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7.2 Mittlere Standorte 

Streuobstwiesen 

Flächenmäßig nehmen die Kernflächen mittlerer Standorte den größten Anteil des Bio-topver-

bunds ein. Für die Gemeinde Rudersberg besteht aus landesweiter Sicht eine besonde-re 

Schutzverantwortung für Streuobstgebiete. Insbesondere die typischen Streuobsthänge ent-

lang der topographisch bewegten Keuperberghänge, meist als Folgenutzung historischer 

Weinberge sowie die typischen, oft noch weitgehend geschlossenen Streuobstgürtel um die 

einzelnen Ortschaften, die aus ehemaligen Obstgärten zur überlebenswichtigen Eigenver-sor-

gung entstanden sind, prägen das gesamte Planungsgebiet.   

 

Aufgrund der europaweiten Bedeutung der großen, funktional zusammenhängenden Flächen 

ǿǳǊŘŜ Ŝƛƴ ƎǊƻǖŜǊ ¢Ŝƛƭ ŘƛŜǎŜǊ {ǘǊŜǳƻōǎǘǿƛŜǎŜƴ ŀƭǎ ±ƻƎŜƭǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ тмноппм α{ǘǊŜǳƻōǎǘ- und 

²ŜƛƴōŜǊƎƎŜōƛŜǘŜ ȊǿΦ DŜǊŀŘǎǘŜǘǘŜƴΣ wǳŘŜǊǎōŜǊƎΦΦΦά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ CǸǊ ŘƛŜǎŜ DŜōƛŜǘŜ ǿǳǊŘŜƴ 

Managementpläne erstellt, die flurstücksbezogene Maßnahmenvorschläge zur Erhaltung und 

Entwicklung beinhalten. Im Rahmen der Biotopverbundplanung werden diese Gebiete nach-

richtlich dargestellt. Ergänzt wurden in diesen Gebieten Biotopverbundmaßnahmen trockener 

und feuchter Maßnahmen. Zwar ist der Managementplan auf die relevanten Vo-gelarten der 

Vogelschutzrichtlinie ausgerichtet, doch decken diese gleichzeitig die Ansprü-che der Zielarten 

mittlerer Standorte der anderen Artengruppen wie Tagfalter, Widderchen, Wildbienen und 

Reptilien weitgehend mit ab. 

 

Im Mittelpunkt der Erhaltungs- und Aufwertungsmaßnahmen aller Streuobstwiesen, auch au-

ǖŜǊƘŀƭō ŘŜǎ ±ƻƎŜƭǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘŜǎ ǎǘŜƘǘ Řŀǎ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ [ƛŦŜҌ tǊƻƧŜƪǘǎ α±ƻƎŜƭǎŎƘǳǘȊ ƛƴ 

{ǘǊŜǳƻōǎǘǿƛŜǎŜƴ ŘŜǎ aƛǘǘƭŜǊŜƴ !ƭōǾƻǊƭŀƴŘŜǎ ǳƴŘ ŘŜǎ aƛǘǘƭŜǊŜƴ wŜƳǎǘŀƭǎά ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘŜ ƴŀǘǳǊ-

schutzfachliche Leitbild. So sind neben der Förderung eines regelmäßigen Erziehungs- und 

Auslichtungsschnitt weitere Maßnahmen wie Revitalisierungsschnitt zum Erhalt/ Förderung 

der Habitatbäume sowie die Optimierung des Bestandsaufbaus in Bezug auf Altersstruktur, 

Stammhöhe, Sortenvielfalt und Bestandsdichte mit Zielwert 70 Bäume/ ha wichtiger Be-stand-

teil der Maßnahmenkonzepte zum Erhalt der Streuobstgebiete. 

 

Insgesamt konnte bei den Begehungen festgestellt werden, dass dank des Engagements örtli-

cher Akteure wie NABU, Jagdgenossenschaft, private Grundstückseigentümer, Landwirte, 

Kommune die Streuobstgebiete nicht nur flächenmäßig erhalten werden konnten, sondern 

auch weitestgehend noch regelmäßig gepflegt werden. Der Anteil zusammenbrechender Be-

stände mit jahrelangem Pflegerückstand und/ oder fortgeschrittener Sukzessionsbereiche in 

den Kernflächen mittlerer Standorte ist relativ gering. Erfreulicherweise konnten sich Schäfe-

reibetriebe, darunter eine Bioschäferei, und Ziegenhalter etablieren. Insgesamt ist eine Aus-

weitung der Beweidungsflächen wünschenswert, so dass diese Betriebe im Zuge der Konkre-

tisierung der Maßnahmen im Rahmen eines Runden Tisch und/ oder Einzelgesprächen inte-

griert werden sollten. Eine große Gefahr für die Baumbestände stellt jedoch die Zunahme der 
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Mistel dar, die sich in jüngster Zeit stark ausbreitet und zum Teil bereits vermehrt Bäume zum 

Absterben bringt. Die bereits vorhandenen Bemühungen sollten insgesamt verstärkt werden. 

 

Artenreiches Grünland 

Vor allem die in den nach Süd -, südwest bis westlich ausgerichteten Streuobstwiesen sind 

regelmäßig von artenreichem Grünland (LRT 6510 Flachland Mähwiese) durchzogen. Häufig 

wird das Mähgut jedoch nicht mehr abgeräumt, was mittel- bis langfristig zu einer Verarmung 

des Grünlands führt. Die im Laufe des Jahres 2023 veröffentlichen Daten zur Kartierung der 

Flachland-Mähwiesen wurden im August 2023 in den Bestandsplan zur Biotopverbundpla-

nung eingearbeitet. Um eine Übersicht über den Handlungsbedarf zur Erhaltung des europa-

rechtlich geschützten Lebensraumtyps zu erhalten, wurde folgende Entwicklungsziele defi-

niert: 

¶ Erhaltungszustand A und B: Erhaltung 

¶ Erhaltungszustand C: Optimierung  

Einerseits aufgrund der hohen Bedeutung des artenreichen Grünlands für den Biotopverbund, 

andererseits aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (Verschlechterungsverbot und Umweltscha-

densgesetz) sollte nach Bekanntgabe der Ergebnisse der FFH-Mähwiesenkartierung das Ge-

spräch mit den örtlichen Landwirten, Grundstückseigentümern und sonstigen Akteuren ge-

sucht werden, um Lösungsansätze für den Konflikt Nutzungsintensivierung ς Nutzungsauf-

gabe und Erhalt von extensiv genutztem, artenreichem Grünland auf lokaler Ebene zu disku-

tieren.  

 

Förderung von Offenlandarten 

Da die Feldlerche nur noch in zwei Bereichen nachgewiesen werden kann, sind in diesen Be-

reichen gezielte Maßnahmen im Sinne von produktionsintegrierten Maßnahmen wie Maß-

nahmen zur Ackerextensivierung wie Lichtäcker, Anlage von Ackerrandstreifen bzw. Lerchen-

fenstern oder linearer Gras-Krautsäume als Nahrungshabitat durchzuführen. Da diese Maß-

nahmen in den landwirtschaftlichen Vorrangflächen erfolgen müssen, sollte auch auf die Mög-

lichkeit einer kostenlosen betrieblichen Biodiversitätsberatung hingewiesen werden. 

 

7.2.1 Feuchte Standorte und Gewässer 

Die Gemeinde Rudersberg ist neben den großflächigen Streuobstwiesen der Keuperhänge ge-

prägt durch die Wieslauf mit ihrem breiten Auenbereich und deren Zuläufe. So durchziehen 

zahlreiche Bäche und Gräben die Landschaft, diese entstehen meist im oberen Bereich der 

Keuperhänge und prägen das Relief der Landschaft durch zahlreiche Einschnitte bis hin zu tie-

fen Klingen. Bedingt durch die wasserundurchlässigen Schichten des Keupers entstehen Quell-

horizonte, meist kleinflächige Feucht- und Nassstellen und/ oder Schilfbereiche, seltener aus-

geprägte Nasswiesen.  
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Die Aue der Wieslauf dagegen wurde weitgehend dräniert und entwässert, so dass die ur-

sprünglichen ausgedehnten Ried- und Nasswiesen weitgehend verschwunden sind. Daher 

kommt den zahlreichen Wassergräben und deren mehr oder weniger ausgeprägten Saum-

streifen mit feuchtetypischer Vegetation wie Blutweiderich, Mädesüß, Baldrian, Weiden-

röschen und Großseggen eine umso höhere Bedeutung zu. Wasserläufe und ςgräben bilden 

natürliche Biotopvernetzungslinien und ideale Verbundachsen, meist als Mosaik der An-

spruchstypen mittlerer und feuchter Standorte.  

 

Dementsprechend liegt der Schwerpunkt der Maßnahmen zur Verbesserung des Biotopver-

bunds auf der Gemarkung Rudersberg auf der naturnahen Gewässerpflege und -entwicklung 

sowie der Entwicklung von selten gemähten Gras-/Krautsäumen mittlerer bis feuchter Stand-

orte. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen ist in erster Linie ein Pflegekonzept für die Randstrei-

fen erforderlich, um Pflegezeitpunkt und -jahr festzulegen und die jeweiligen Abschnitte vor 

Ort zu kennzeichnen. 

 

8 {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘƎŜōƛŜǘŜ 

8.1 Schwerpunktgebiet Bahntrasse der Schwäbischen Waldbahn  

8.1.1 Ausgangsbestand und naturschutzfachliche Bedeutung 

9ƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ .ŀƘƴƭƛƴƛŜ ŘŜǊ aǳǎŜǳƳǎōŀƘƴ α{ŎƘǿŅōƛǎŎƘŜ ²ŀƭŘōŀƘƴά zwischen Oberndorf und 

der Gemarkungsgrenze Richtung Welzheim liegen zahlreiche süd- bis südwestexponierte Bö-

schungen oberhalb und unterhalb der Gleise, die zu einem großen Teil im Eigentum des 

Zweckverband Verkehrsverbund Wieslauftal sind. Diese Böschungen eignen sich in besonde-

rer Weise zum Aufbau einer Biotopverbundachse. Aufgrund der zum Teil sehr bewegten To-

pographie und dem für die Keuperhänge typischen kleinräumigen Wechsel zwischen sandig-

durchlässigen und tonig-staunassen Böden findet sich ein enges Mosaik aus Biotopen trocke-

ner, mittlerer und feuchter Standorte als optimale Ausgangssituation für die Förderung der im 

Welzheimer Wald und seinen Keuperhängen vorkommenden Amphibien- und Reptilienarten 

mit den Zielarten Feuersalamander, Zauneidechse und Schlingnatter. 

 

Das Schwerpunktgebiet ƭƛŜƎǘ ƛƳ ±ƻƎŜƭǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ тмноψппм α{ǘǊŜǳƻōǎǘ- und Weinbergge-

ōƛŜǘŜ ȊǿƛǎŎƘŜƴ DŜǊŀŘǎǘŜǘǘŜƴΣ wǳŘŜǊǎōŜǊƎΧά. Die geplanten Maßnahmen bieten gleichzeitig 

ein hohes Aufwertungspotenzial für die Zielarten des Vogelschutzgebietes.  

 

Die Flächen der Bahntrasse befinden sich im Eigentum der öffentlichen Hand (Mitglieder des 

Zweckverbands: Gemeinde Rudersberg, Stadt Schorndorf, Landkreis Rems-Murr), die gemäß 

§ 2 NatSchG BW eine besondere Verantwortung für den Artenschutz trägt. 
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8.1.2 Maßnahmenbeschreibung 

Geplant sind insbesondere die Auflichtung und Verjüngung von Gehölzstrukturen sowie die 

Freilegung von Sukzessionsbereichen mit hohem Potenzial für artenreiches Grünland bzw. 

magere Saumbiotope. Daneben sollen Habitatelemente wie Totholz- und Reisighäufen, Stein- 

/ Sandschüttungen, Rohbodenstandorte oder Kleinsttümpel angelegt bzw. reaktiviert werden. 

 

8.1.2.1 Maßnahme 1 bis 3 

Die Maßnahmen sind in Detailkarte 25 Schwäbische Waldbahn M 1:500 dargestellt. Die Dar-

stellung ist symbolisch und muss im Rahmen einer Detailplanung konkretisiert und abge-

stimmt werden.  

 

Die zwischen Bahnhof und Ortsausgang Oberndorf gelegenen südostexponierten, ca. 2-3 m 

hohen Böschungen sind geprägt von grasdominierter, verarmter Vegetation ohne Strukturen. 

Aufgrund der Höhe und Exposition sind sie potenzieller Lebensraum der Zauneidechse und ein 

wichtiges Verbindungselement nach Süden (Damm des Hochwasserrückhaltbeckens, Streu-

obstgürtel um den Weiler Zumhof).  

 

Maßnahme 1 (M 1):  

Ziel: Entwicklung selten gemähter Saumvegetation  

Umsetzung: Böschungspflege reduzieren auf einmal jährlich nur ca. 50% der Fläche mähen 

und Entfernen des Mähguts, auf den verbliebenen Fläche Stehenlassen der Vegetation zum 

Erhalt von Rückzugs- und Überwinterungsstrukturen. 

Im Folgejahr Mähen der Altgrasbestände, Stehenlassen der im Vorjahr gepflegten Bereiche 

Auf diese Weise werden die Böschungen alle zwei Jahre abschnittsweise gemäht und durch-

gängig Altgrasstrukturen erhalten 

 

Maßnahme 2 (M 2) 

Ziel: Anlage von Habitatelementen (Zielart Zauneidechse) 

Umsetzung: Einbringen von ca. 20- 30 m² großen Stein-, Totholz- und/ oder Altgrashaufen auf 

die Böschungen, ca. 4-5 Stück, im Abstand von ca. 50-100 m an geeigneten Stellen (Böschungs-

neigung und volle Besonnung beachten) 

 

Maßnahme 3 (M3) 

Ziel: Strukturanreicherung durch Pflanzung von kleinen Strauchgruppen und Einzelsträuchern 

(max. ca. 10% der Fläche) 

Umsetzung: Pflanzung von dornenbewehrten Sträuchern als Einzelsträucher oder kleine Gru-

pen von 5-10 Sträuchern (zum Beispiel Hundsrose, Weißdorn, Schlehe, Wildapfel und Wild-

birne 
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Abb. 48 und 49: ca. 2-3 m hohe, voll besonnte Böschungen am Bahndamm, strukturarm 

 

8.1.2.2 Maßnahmen 4 bis 6 

Die Maßnahmen sind in den Detailkarten 26 bis 31 Schwäbische Waldbahn M 1: 1.500 darge-

stellt. Die Darstellung ist symbolisch und muss im Rahmen einer Detailplanung konkretisiert 

und abgestimmt werden.  

Bei den Feldhecken und Feldgehölze sowie Magerrasen handelt es sich um gesetzlich ge-

schützte Biotope, daher sind die Maßnahmen in diesen Bereichen insbesondere mit der Na-

turschutzbehörde abzustimmen.  

 

Die Bahndämme im Bereich Kirschenwasenhof bis zum Viadukt Klaffenbach sind geprägt 

durch abwechslungsreiche Strukturen mit einem Mosaik aus voll besonnten Flächen mit ver-

armter, mäßig artenreicher bis artenreicher Vegetation (Reste von Magerrasen), aus beschat-

teten Böschungen mit Brachevegetation sowie Feldhecken und Feldgehölzen, die überwie-

gend aus Sukzession entstanden und teilweise stark überaltert sind. 

Durch ein angepasstes Pflegeregime, den Erhalt bzw. die Wiederherstellung der abwechs-

lungsreichen Struktur aus offenen und halboffenen Landschaften sowie gezielte Ergänzungen 

von Habitatstrukturen für die Zielart Zauneidechse soll die Funktion als weitgehend durchgän-

gige Verbundachse und insbesondere Wanderungslinie wenig mobiler Arten gestärkt werden.  
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Maßnahme 4 (M4) 

Ziel: Entwicklung selten gemähter Saumvegetation auf den südexponierten, voll besonnten 

Böschungen 

Umsetzung: Böschungspflege reduzieren auf einmal jährlich nur ca. 50% der Fläche mähen 

und Entfernen des Mähguts, auf den verbliebenen Fläche Stehenlassen der Vegetation zum 

Erhalt von Rückzugs- und Überwinterungsstrukturen. 

Im Folgejahr Mähen der Altgrasbestände, Stehenlassen der im Vorjahr gepflegten Bereiche 

Auf diese Weise werden die Böschungen alle zwei Jahre abschnittsweise gemäht und durch-

gängig Altgrasstrukturen erhalten 

 

Maßnahme 5 (M 5) 

Ziel: Ergänzung der Habitatelemente (Zielart Zauneidechse) 

Umsetzung: Einbringen von ca. 50-100 m² großen Steinhaufen auf die Böschungen, an geeig-

neten Stellen ( Böschungsneigung und volle Besonnung beachten) zur Ergänzung der Schot-

terflächen der Bahntrasse 

 

Maßnahme 6 (M6) 

Ziel: Auflichten und Verjüngung der Gehölzstrukturen 

Umsetzung: abschnittsweise auf den Stock setzen der Sträucher, jährlich nicht mehr als 30 lfm 

bzw. 150 m² am Stück, einzelstammweise Entnahme von Bäumen zur Auflichtung und Verjün-

gung der Strukturen unter Erhalt von Habitatbäumen 

 

 

Abb. 50 Mosaik aus voll besonnten Böschungen und 

Gehölzstrukturen 

 

Abb. 51 hohe und sehr steile Böschungen hinter 

Bahnhof Klaffenbach, oberhalb Bahnlinie dichte 

Gehölzstrukturen und Wald 
















































































